
Räumlicher Entwicklungsplan 

Beilage 2 - Beteiligungsprozess 

 

Fokusgruppen 

1. Fokusgruppe Wirtschaft 27.09.2021 

2. Plan Fokusgruppe Wirtschaft 

3. Fokusgruppe Siedlung 30.09.2021 

4. Plan Fokusgruppe Siedlung 

5. Fokusgruppe Verkehr 18.10.2021 

6. Plan Fokusgruppe Verkehr 

7. Fokusgruppe Landschaft 22.10.2021 

8. Plan Fokusgruppe Landschaft 

9. Fokusgruppe Sozialraum 25.10.2021 

10. Plan Fokusgruppe Sozialraum 

11. Fokusgruppe Versorgung 28.10.2021 

12. Plan Fokusgruppe Versorgung 

 

Bürgerbeteiligung 

1. Flyer Bürgerbeteiligung 

2. Quartierssparziergang Hasenfeld 20.05.2022 

3. Quartierssparziergang Rheindorf 03.06.2022 

4. Quartierssparziergang Kirchdorf 10.06.2022 

5. Radausfahrt 15.06.2022 

6. Sommrbriend 08.07.2022 

7. Rückmeldungen Bürgerbeteiligung 
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Projekt 

REP Lustenau 

Gremium 

Fokusgruppe Wirtschaft 

Sitzung 

N° 1 
Datum 

27.9.2021 
Zeit 

15:00-17:00 
Ort 

Rathaussaal 

 

 

Einladung Fokusgruppe Wirtschaft 

 

Traktanden Beilage Wer 

1 Begrüssung und Einleitung REP 
 

Gemeinde 

2 Vorstellung Fragestellungen und Themenplan 
 

Metron 

3 Diskussion 
 

Alle 

4 Abschluss und Ausblick 
 

Gemeinde 

 

Beilagen: 

- Entwurf, Arbeitsstand Analysebericht REP 

- Themenplan Wirtschaft 
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Themensammlung und Fragestellungen Fokusgruppe Wirtschaft 

³ siehe auch Analysebericht REP, Kapitel 4 und 5 

 

1. Allgemeine Stossrichtungen REP im Bereich Wirtschaft: 

³ siehe REP Analysebericht, Seite 34 

«differenzierte und zukunftsgerichtete Wirtschaftsstandorte erhalten und entwickeln» 

 

2. Themensammlung für Ziele und Strategien im REP 

³ Der Masterplan Betriebsgebiete bildet die strategische Grundlage der Gemeinde für die Entwicklung der Be-
triebsgebiete. Darin sind die Ziele der Betriebsgebietsentwicklung allgemein und in einzelnen Fachbereichen Be-
bauung, Verkehr und Freiraum beschrieben. Für die Entwicklungsziele auf Ebene der einzelnen Gebiete wird im 
REP auf den Masterplan verwiesen. Im REP könnten grundsätzliche Ziele je Gebiet angeführt werden, zum Bei-
spiel: 

 

1. Millennium Park:  

" freie Flächen mit einer hochwertige Architektur und 
Freiraumgestaltung entwickeln 

" den sehr positiven Gesamteindruck des Gebiets erhal-
ten 

" ergänzende Nutzungen wie Hotellerie oder Soziale 
Infrastrukturen fördern 

" Wohnnutzungen vermeiden 
" langfristige Erweiterung Richtung Osten prüfen, Sied-

lungsrand und Grünzone abstimmen 
 
 
 

2. Dornbirner Strasse:  
" Zielsetzung wird mit dem aktuellen Projekt abgestimmt 

 

  

3. Heitere / Industrie Süd:  

" gesteuerte, lagegerechte Entwicklung 
" gezielte Anordnung von Nutzungen durch Bündelung von 

Parzellen oder Einzelnutzungen in Abstimmung auf Lage-
klassen 

 

langfristige 
Entwicklung 

Übergangs-
bereiche 

Abstimmung 

Siedlungsrand 
langfristig 

Übergangs-
bereiche 

kurzfristige 
Entwicklung 
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4. Bahnhofsgebiet: 

" Differenzierte Entwicklung je nach Lage ermöglichen 
" Nord: möglicher Standort für grössere Betriebe mit höhe-

ren Emissionen und höherem Fahrtenaufkommen (Option 
für BB II); langfristige Erweiterung/Arrondierung in Ab-
stimmung mit S18 

" Mitte/Bahnhofsumfeld: hohe bauliche Dichte und Nut-
zungsdichte sowie attraktives Bahnhofsumfeld anstreben 

" Süd: Bestand erhalten und weiterentwickeln 

 

 

  

5. Industrie Nord: 

" vorhandene Entwicklungspotenziale mobilisieren und effi-
zient nutzen, damit Betriebserweiterungen ermögliche 

" gute Erreichbarkeit für Lieferverkehr sicherstellen, Ab-
stimmung S18 

" etappierte Erweiterung Richtung Osten prüfen, mit Sied-
lungsrand, Grünzone und S18 abstimmen 

 

 

Weitere Themen (siehe auch Gesamtplan): 

" Versorgung - Eignungsgebiet Einzelhandel 

" Siedlungsgebiet - Schwerpunkt Gewerbe in den Mischgebieten 

     

Eignungsgebiet Einzelhandel   Schwerpunkt Gewerbe in den Mischgebieten  
Reichsstrasse    entlang Landesstrasse 

Abstimmung 

mittelfristige 
Entwicklung 

langfristige 
Entwicklung 

Siedlungsrand 
langfristig 

Abstimmung 



Marktgemeinde Lustenau

REP Lustenau

Massstab
F:\daten\M4\19-045-00\11_PLAENE\GIS\BEADAT\PROJEKT\REP_E_210921.aprx

Proj. Nr.
Datum
Rev. Datum
Gez. / Gepr.
Format

14-19-045-00
22.09.2021

fst / hej
A1 / 594 x 841 mm

Fokusgruppe Wirtschaft

0 100 200 300 400 500 Meter

1:109000

Abstimmung bezgl. Widmung / Nutzung / S18 / Grünzone

Siedlungsrand - Langfristiger Siedlungsrand

Siedlungsrand - Mittelfristiger Siedlungsrand

Freiraum - Grünzug / -verbindung (Bestand)

Korridor Planung S18 (100 m)

Hauptstrassen, Bestand

Hochleistungsstrasse, Bestand

Hochleistungsstrasse, neu (nicht Teil VK)

Sammelstrasse, Bestand

Sammelstrasse, neu

Gebäude

Entwicklungsgebiet - Langfristig, für Betriebsgebiet (>15 Jahre)

Versorgung - Eignungsgebiet Einzelhandel (mittel- bis großflächig) (FWP: EKZ-Widmung)

Siedlungsgebiet - Schwerpunkt Gewerbe

Entwicklungsgebiet - Kurzfristig, für Betriebsgebiet (bis 7 Jahre)

Siedlungsgebiet - Betriebsgebiet (FWP)

Entwicklungsgebiet - Mittelfristig, für Betriebsgebiet (8 bis 15 Jahre)

Themen Fokusgruppe Wirtschaft

Gruenzone

Versorgung - Eignungsgebiet Einzelhandel (mittel- bis großflächig) (für Diskussion)

Weitere Inhalte:
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Projekt 

REP Lustenau 

Gremium 

Fokusgruppe Siedlung 

Sitzung 

N° 1 
Datum 

30.9.2021 
Zeit 

15:00-17:00 
Ort 

Rathaussaal 

 

Einladung Fokusgruppe Siedlung 

 

 

Traktanden Beilage Wer 

1 Begrüssung und Einleitung REP 
 

Gemeinde 

2 Vorstellung Fragestellungen und Themenplan 
 

Metron 

3 Diskussion 
 

Alle 

4 Abschluss und Ausblick 
 

Gemeinde 

Beilagen: 

- Entwurf, Arbeitsstand Analysebericht REP 

- Themenplan Siedlung 
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Themensammlung und Fragestellungen Fokusgruppe Siedlung 

³ siehe auch Analysebericht REP, Kapitel 4 und 5 

 

1. Allgemeine Stossrichtungen REP im Bereich Siedlung: 

³ siehe REP Analysebericht, Seite 34 

«vielfältige und aufgewertete Zentren und attraktive Wohngebiete entwickeln, eine ortsverträgliche Verdichtung 

sicherstellen und attraktive öffentliche Räume gestalten» 

 

2. Themensammlung für Ziele und Strategien im REP 

³ Die aktuelle Grundlage im Bereich Siedlung bildet der Masterplan Siedlungsentwicklung von 2017. Massge-
bend ist zudem das bestehende REK und der Flächenwidmungsplan sowie laufende Planungen und Entwicklun-
gen. Allgemeine textliche Zielbeschreibungen sind im Masterplan Siedlungsentwicklung und auch im bestehenden 
REK vorhanden. 

Die folgenden Kernthemen und Schwerpunkte der örtlichen Raumplanung werden im REP aufgegriffen: 

1. Siedlungsgrenzen 
Fragestellungen und Handlungsbedarf: Grenzen halten vs. Grenzen erweitern, Gestaltung und Bauen am Sied-
lungsrand, Widmungen im Grenzbereich; Vorschlag Siedlungsgrenze im REP Entwurf 

 
Planausschnitt östlicher Siedlungsrand / Grünzone / Planung S18 

 

2. Zentrum Kirchdorf 
Umsetzung einzelner Bauprojekte, Gestaltung und Nutzung öffentlicher Raum, Verkehr und Parkierung, Abstim-
mung Bestand und Bauvorhaben 

³ Möglichkeit für «Verdichtungszonen» 

Bezeichnung von Flächen die besonders für 

verdichtete Bebauungen geeignet sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Planausschnitt Verdichtungszonen Zentrum 

  

3. Handlungsbedarf aus Evaluation Masterplan Siedlungsentwicklung: 

³ die Richtwerte sind zu diskutieren  

³ Ausgestaltung und Verankerung Bonussystem ist zu diskutieren  

³ die räumlichen Abgrenzungen der Gebiete im Masterplan Siedlung sind zu überarbeiten 
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Empfehlung: Erweiterung des Legendenpunktes «Wohnen und wohnverträgliche Nutzungen» um die vier Katego-

rien gem. Masterplan Siedlung und gleichzeitige Bereinigung. 

 

             
Gegenüberstellung REP Darstellung Siedlungsgebiet Wohnen und Differenzierung MP Siedlung 

 

4. Bebauungspläne und Baugrundlagenbestimmung 
Fragestellungen und Handlungsbedarf klären: Grundlagen, Inhalte, Planungsprozess, & 

5. Instrument Umlegung (gem. §§41-52 RPG) 
Fragestellungen und Handlungsbedarf klären: konkrete Fälle oder allgemeiner Handlungsbedarf?  

6. Instrument Grundteilung (gem. §§39-40 RPG) 
Fragestellungen und Handlungsbedarf klären: konkrete Fälle oder allgemeiner Handlungsbedarf? 

7. Ausnahme vom FWP (gem. §22 RPG) 
Fragestellungen und Handlungsbedarf klären: konkrete Fälle oder allgemeiner Handlungsbedarf? 

8. FL-Widmung / Sonderflächen / AWG 
Fragestellungen und Handlungsbedarf klären 

Weitere Themen: 

2 Siedlungsentwicklung und Verdichtung: Siedlungsschwerpunkte, städtebauliche Vorgaben, Qualitätsanfor-

derungen, Orts- und Landschaftsbild, Quartiersentwicklung  

2 Wohnen: bedürfnisgerechter, leistbarer, gemeinnütziger Wohnbau ³ Diskussion Fokusgruppe Sozialraum 

2 Freiflächen im Siedlungsgebiet ³ Diskussion Fokusgruppe Landschaft 

2 Energie & Klima: Energiesparende Bau- und Siedlungsstruktur, Anforderungen des Klimawandels  ³ Dis-

kussion Fokusgruppe Energie 



fh

fh

fh

Marktgemeinde Lustenau

REP Lustenau

Massstab
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Sondergebiete - Freifläche Sondergebiet (FWP)

Freiraum - Bedeutender innerörtlicher Freiraum, Siedlungsfreiraum (Bewertung und Diskussion offen)

Entwicklungsgebiet - Verdichtungszonen

Freiraum - Öffentlicher Freiraum (Bestand)

Siedlungsgebiet - Freizeiteinrichtung (mit Bauwerken)

Siedlungsgebiet - Betriebsgebiet (FWP)

Entwicklungsgebiet - Langfristig, für Betriebsgebiet (>15 Jahre)

Entwicklungsgebiet - Mittelfristig, für Betriebsgebiet (8 bis 15 Jahre) (MP Betriebsgebiete) 

Entwicklungsgebiet - Kurzfristig, für Betriebsgebiet (bis 7 Jahre) (MP Betriebsgebiete)

Siedlungsgebiet - Wohnen und wohnverträgliche Nutzungen (FWP)

Entwicklungsgebiet - Kurzfristig, für Wohnen und wohnverträgliche Nutzungen (bis 7 Jahre) 

Entwicklungsgebiet - Mittelfristig, für Wohnen und wohnverträgliche Nutzungen (8 bis 15 Jahre) (FWP) 

Versorgung - Ortskerne und Siedlungsschwerpunkte (FWP)

Siedlungsgebiet - Begegnungszone (Strassen- und Wegekonzept)

Themen Fokusgruppe Siedlung

Korridor Strassenplanung S18 (25 m) (Strassen- und Wegekonzept)

Siedlungsgebiet - Quartiersentwicklungskonzept erstellen

Siedlungsrand - Erweiterung Siedlungsrand

Siedlungsrand - Mittelfristiger Siedlungsrand

Gruenzone

Weitere Inhalte:



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1/5 

Projekt 

REP Lustenau 

Gremium 

Fokusgruppe Verkehr und Mobilität 

Sitzung 

N° 1 
Datum 

18.10.2021 
Zeit 

15:00-17:00 
Ort 

Rathaussaal 

 

Einladung Fokusgruppe Siedlung 
 

 
Traktanden Beilage Wer 

1 Begrüssung und Einleitung REP 
 

Gemeinde 

2 Vorstellung Fragestellungen und Themenplan 
 

Metron 

3 Diskussion 
 

Alle 

4 Abschluss und Ausblick 
 

Gemeinde 

Beilagen: 

- Entwurf, Arbeitsstand Analysebericht REP 

- Themenplan Verkehr und Mobilität 

- Bericht Straßenkategorisierung und Temporegime, Besch und Partner, 17. August 2021 
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Themensammlung und Fragestellungen Fokusgruppe Verkehr und Mobilität 

³ siehe auch Analysebericht REP, Kapitel 2.2, 4 und 5 

 

1. Allgemeine Stossrichtungen REP im Bereich Verkehr und Mobilität: 

³ siehe REP Analysebericht, Seite 34 

«umweltfreundliche, aufeinander abgestimmte Mobilität und gute Erreichbarkeit für alle» 

 

2. Themensammlung für Ziele und Strategien im REP 

³ Die wesentliche Grundlage im Bereich Verkehr und Mobilität bildet das Strassen- und Wegekonzept sowie im 
Bereich der übergeordneten Vorhaben die jeweils vorliegenden Projektinformationen. 

2.1 Übergeordnete Planungsvorhaben 

Im Rahmen des REP sind die folgenden drei übergeordneten Planungsvorhaben von grosser Bedeutung: 

2.1.1 Bodensee Schnellstrasse S18 

Aktuell entwickelt die ASFINAG die CP-Variante hinsichtlich Themen wie Höhenlage, Tunnel, Wannen und freie 
Strecken weiter. Im Bereich des öffentlichen Verkehrs wird das Konzept Metrobus (Hybrid Ringbus) weiterverfolgt 
und auf einen Ausbau und eine Attraktivierung der Bahn gesetzt. Das aktuelle Schnellstrassenprojekt sieht eine 8.5 
Kilometer lange Strecke vor. Geplant sind die vier Anschlussstellen Lustenau-Süd, Lustenau-Mitte, Lustenau-Nord 
und Höchst.  

  

Abbildung 1: Lageplan Variante CP (Quelle: Asfinag) 
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SWOT-Analyse Bodensee Schnellstrasse S18 

Stärken Schwächen 

2 Lokale Entlastung/Bündelung von 
Durchgangsverkehr  

2 Erhöhung der Verkehrssicherheit  

2 Übergeordnet: direktere Verbindung der 
Autobahnen  

2 Bessere Erschliessung Industrie Lus-
tenau  

2 Aus regionaler Sicht ist die Anbindung 
mit CP besser  

2 Auflösung von Stausituationen, Verbes-
serung Erreichbarkeit  

2 Starke Zäsur, Barriere zum Ried 

2 Beeinträchtigung Ortsbild, Siedlungs-
rand 

2 Landschaft, Umwelt, Naturschutz  

2 Schränkt Siedlungsentwicklung ein  

2 Erhöhte Lärm- und Luftemissionen  

2 Übergeordnet: Induzierter Verkehr  

2 Übergeordnet: kein Anreiz auf den ÖV 
umzusteigen  

Chancen  Risiken  

2 Aufwertung L203 zu siedlungsorientier-
tem Raum 

2 Schleichverkehr eindämmen  

2 Freigespielte Flächen nutzen für Begeg-
nungsorte / Grünräume  

2 Anbindung Bahnhof/wichtige ÖV Halte-
stellen mit Velo- und Fussverkehr auf 
entlasteten Strassen  

2 Anbindung Industrie 

2 Platz für Stärkung des öffentlichen Ver-
kehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs 
für nachhaltige Mobilitätsentwicklung 
(S18, Grenzübergang, Velobrücke) 

2 Zeitliche Abstimmung S18 mit Brücken-
/Zollbau zwischen Au und Lustenau 

2 Ausweichverkehr auf L203 bei Überlas-
tungen  

2 Einbusse an Standortattraktivität ³ 
Durchfahrtsort ohne Verweilen  

2 Ohne flankierende Massnahmen ge-
winnt der MIV an Attraktivität  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umsetzung der S18 3 insbesondere in der aktuell angedachten Führung 
3 aus Sicht Landschaft- Umwelt- und Naturschutz äusserst kritisch betrachtet werden muss. Die Potenziale liegen in 
der Entlastung der Verkehrsachsen innerhalb des Siedlungsgebiets und der diversen positiven Effekte, welche dies 
mit sich bringt. Um diese Potenziale auszuschöpfen sind aber konsequente flankierende Massnahmen umzusetzen 
(z.B. Umbau und Aufwertung von heute stark belasteten Strassen). Zudem ist die Verlagerungswirkung im Zusam-
menhang mit dem Variantenentscheid zum Grenzübergang zu überprüfen. 

 
Inhaltliche Themen, die im REP aufgegriffen werden, sind zum Beispiel: 

2 Aufzeigen von Synergien zur Siedlungs-/Landschaftsentwicklung, z.B. Siedlungspotenziale nach Verkehrsent-
lastung, Abstands- bzw. Zwischenflächen oder überdeckte Fläche abgestimmt entwickeln (was kann und soll 
hier passieren?) 

2 weitere Themen sind Lärm, Landschaft oder Betriebsgebiete sowie Sonderstandorte im Ried 

 

2.1.2 Grenzübergang, Rheinbrücke 

Die Nutzungsdauer der bestehenden Brücke läuft in den nächsten Jahren ab. Die Brücke muss daher entweder In-
stand gesetzt oder neu erstellt werden. Der Zoll Au überlagert sich zudem örtlich mit dem Autobahnanschluss auf 
Schweizer Seite. Dies führt zunehmend zu Kapazitätsengpässen sowie zu gefährlichen Situationen für den Lang-
samverkehr aufgrund der hohen Verkehrsmengen. Aus diesen Gründen wird anstelle einer einfachen Sanierung 
oder Neuerstellung der Brücke ein Ersatzneubau an gleicher oder optimierter Lage sowie die Entflechtung von Zoll-
abfertigung und Autobahnein-/ausfahrt geprüft.  
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2.1.3 Rhesi und Fuss- /Radverkehr 

 

Abbildung 2: Ausschnitt Abschnittsplanung 
Lustenau Langsamverkehr Vorstudie Rhesi 

 

Abbildung 3: Ausschnitt REP, Fokusgruppe Ver-
kehr und Mobilität, Thema Fuss- und Radwege 

2.2 Weitere Themen gem. Strassen- und Wegekonzept 

Temporegime: 

2 Sammelstraßen Tempo 40 km/h (bereits aktuell) 

2 Erschließungsstraßen Tempo 30 km/h (Umsetzung Frühjahr 

2022 geplant)  
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Kurzfristige Umsetzung Fahrradstraßen und Begegnungszonen: 

2 Fahrradstraße Bahngasse: 2021  

(Abstimmung mit Höchst) 

2 Fahrradstraße Glaserweg: 2021 

(Abstimmung mit Dornbirn) 

2 Fahrradstraße Raiffeisenstraße: 2022 

2 Fahrradstraße Dammstraße: 2022 

2 Fahrradstraße Hasenfeldstraße: 2022 

 

2 Begegnungszone Hasenfeldstraße / Pestalozziweg: 2022 

2 Begegnungszone Mittelschule Zentrum: 2022 

 

Erschliessungsgrundsätze 

 

Erschliessungsgrundsätze im Masterplan 

Siedlungsentwicklung: 

 

 

 



Marktgemeinde Lustenau

REP Lustenau

Massstab
F:\daten\M4\19-045-00\11_PLAENE\GIS\BEADAT\PROJEKT\REP_E_211012.aprx

Proj. Nr.
Datum
Rev. Datum
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Format
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13.10.2021
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Fokusgruppe Verkehr und Mobilität
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Gruenzone

Gebäude

Siedlungsgebiet - Begegnungszone (aus altem Stand Strassen- und Wegekonzept)

weitere Inhalte

Riedweg

Geh- / Radweg, Bestand (Radwege aus Radwegplanung)

Fahrradstraße

Erschliessungs-/ Sammelstrasse, Planung

Erschliessungs-/ Sammelstrasse, Bestand

Hauptverkehrsstrassen, Bestand

Autobahn / Schnellstrasse Planung
Autobahn / Schnellstrasse Bestand

Mobilität - Korridor für Straßenverbindung (Planung) (ohne Inhalt)

Mobilität - Fuß- und Radweg (Planung) (Inhalte aus Radwegkonzept)

Themen Fokusgruppe Verkehr und Mobilität

Inhalte REP (Linien)

Inhalte Strassenkategorisierung und Temporegime (Besch und Partner KG / Verkehrsingenieure)

Strassenraumgestaltung/Verkehrsberuhigung

Bahn

Untersuchungsperimeter Grenzübergang Au Lustenau
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Projekt 

REP Lustenau 

Gremium 

Fokusgruppe Landschaft 

Sitzung 

N° 1 
Datum 

22.10.2021 
Zeit 

10:00-12:00 
Ort 

Bauamt  
Besprechungsraum U1 

 

Einladung Fokusgruppe Landschaft 

 

 

Traktanden Beilage Wer 

1 Begrüssung und Einleitung REP 
 

Gemeinde 

2 Vorstellung Fragestellungen und Themenplan 
 

Metron 

3 Diskussion 
 

Alle 

4 Abschluss und Ausblick 
 

Gemeinde 

Beilagen: 

- Entwurf, Arbeitsstand Analysebericht REP 

- Themenplan Landschaft 
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Themensammlung und Fragestellungen Fokusgruppe Landschaft 

³ siehe auch Analysebericht REP, Kapitel 4 und 5 

 

1. Allgemeine Stossrichtungen REP im Bereich Landschaft: 

³ siehe REP Analysebericht, Seite 34 

Landschaft und Umwelt:  «Naturwerte erhalten, fördern, entwickeln und vernetzen» 

Freiraum, Freizeit und Sport:  «attraktive Aussen und Freiräume für alle, attraktives Angebot für Individual- und 
Vereinssport» 

2. Themensammlung für Ziele und Strategien im REP 

³ Die wesentliche Grundlage im Bereich Landschaft bildet das Landschaftsentwicklungskonzept (LEK 2019). In-
nerhalb der Siedlung stellen das Spielraumkonzept Lustenau (2012 und Nachführung 2015) und der Masterplan 
Siedlungsentwicklung (2017) eine wichtige Grundlage dar. 

2.1 Landschaft 

Einzelne Planthemen/-inhalte wurden im aktuelle REP Entwurf übernommen. Ebenso können zusammenfassende 

Leitsätze als übergeordnete Prinzipien und Zielsetzungen oder punktuell Massnahmen aufgenommen werden (z.B. 

Massnahme RB 7 Bereiche für grossmassstäbige landwirtschaftliche Betriebsgebäude) 

 

2.1.1 Zonierung Landschaft/Landwirtschaft 

 

Bsp. Ausschnitt LEK: 

  

 

Mögliche Kategorisierungen im REP: 
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2.2 Siedlungsrand 

Abstimmung Siedlungsrand: Grünzone, Baugebiet und Betrachtung von 2 Zeithorizonten: Mittel- und Langfristig 

 

2.3 Abstimmung Hochwasser und Siedlungsrand 

  

Ausschnitt Analyseplan Nutzungsrestriktionen Planausschnitt REP 

 

2.4 Bereiche für grossmassstäbige landwirtschaftliche Betriebsgebäude 

Grundsätzliche Möglichkeit neue grossmassstäbige landwirtschaftliche Betriebsgebäude errichten zu dürfen. 

 

 
Planausschnitt REP 
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2.2 Innerörtliche Freiräume 

³aufgreifen der Ziele zu den innerörtlichen Freiräumen aus dem aktuellen REK: 

2 schrittweise ein hierarchisch gegliedertes Netz von Freiflächen (Gemeindeparks, Ortsteilparks, Wohngebiet-

sparks und Spielplätze) entwickeln 

2 öffentliches Interesse "Freiraumsicherung" aktiv bei allen Entwicklungsprojekten einbringen; Bau- und Wid-

mungsanträge dahingehend überprüfen 

 

³ Analyse und Diskussion «Bedeutender innerörtlicher Freiräume» im REP: 

Definition: «Siedlungsfreiraum, größerer Freiraum innerhalb des Siedlungsgebietes, der gesichert und nicht ver-
baut werden soll.» 

 

Quantitative Betrachtung der Einwohnerentwicklung und des theoretischen, wohnungsnahen Freiraumbedarfs (öf-

fentliche/halböffentliche Freiräume wie Spielplätze, Plätze, Grünräume): Annahme 4-8m2 Bedarf pro Person 

 

 EinwohnerInnen theor. wohnungsnaher Freiraumbedarf 

01.01.2018 22.821  9.1-18ha (davon ca. 4.5ha Spielplätze) 

Prognose 2050 27.038 10.8-21.6ha (davon ca. 5.4ha Spielplätze) 

Zusätzlicher Bedarf durch Wachstum: + 1.7ha-3.4ha (davon ca. 0.9ha Spielplätze) 

 

Vergleich: Stand Spielplätze gem. Spielraumkonzept (Stand Dez. 2015): 

2015 1.5ha Spielplätze ca. 0.7m2 pro Person (laut ÖNORM zumindest 2m2) 

 abzuklären: aktueller Stand  

 
Quantitativ betrachtet verfügt Lustenau über rund 64ha «grössere zusammenhängende Grünflächen» im Siedlungs-

gebiet (gem. MP Siedlungsentwicklung), welche überwiegend im Bauland gewidmete Flächen im Privatbesitz sind. 

 

Zentral ist eine quantitative und qualitative Betrachtung: als Grundsatz kann im REP die Sicherung einer hohen 

Wohnumfeldqualität und der Erhalt wertvoller Freiraumstrukturen aufgenommen. 

 

Zusätzlich besteht die Chance im REP größerer Freiräume innerhalb des Siedlungsgebietes, die gesichert und nicht 

verbaut werden sollen auszuweisen. 

 
Eine erste Annäherung an potenzielle Flächen erfolgte durch einen Abgleich bestehender Planungsgrundlagen bzw. 

nach folgenden Kriterien: 

2 Obstwiesen gem. bestehendem REK 

2 grössere zusammenhängende Grünräume gem. MP Siedlungsentwicklung 

2 Bauerwartungsflächen gem. Flächenwidmungsplan 

2 Grundeigentum Gemeinde 

2 Lage: angrenzend an öffentliche Nutzungen 
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Beispiele als Diskussionsgrundlage für das eruieren möglicher Flächen: 

 

 

Bsp. Bereich Grünraum Bahnhof 

 

 

Bsp. Bereich Spielplatz und Bauerwartungsflächen Am Moosbach 

 

 

Bsp. Bereich Rotkreuz, Am Schlatt 
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Bsp. Bereich Hofsteigstr., Rotkreuzstr., Mittelschule Rheindorf 

 

 

Bsp. Bereich Radetzkystr., HAK, Feuerwehr 

 

 

Bsp. Bereich Bauerwartungsfläche Mühlefeldstr. 
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Bsp. Bereich Zentrum Kirchdorf, Brändlestr. 

 

 

Bsp. Bereich Bauerwartungsflächen Forststr. 
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Entwicklungsgebiet - Langfristig

Siedlungsgebiet - Aktiver landwirtschaftlicher Betrieb (weitere Standorte offen)

Freiraum - Zonierung Freiraum - ökologisch orientierte Landbewirtschaftung (Naturschutzflächen aus LEK)

Freiraum - Zonierung Freiraum - produktionsorientierte Landbewirtschaftung (LW ext. und int. gem. LEK)

Freiraum - Zonierung Freiraum - erholungsorientierte Landbewirtschaftung: ohne Inhalt / zur Diskussion

Freiraum - Bedeutender innerörtlicher Freiraum, Siedlungsfreiraum (FWP: Freifläche Freihaltegebiet)

Entwicklungsgebiet - Kurzfristig, für Freizeiteinrichtung (mit Bauwerken, bis 7 Jahre) (FNZ)

Entwicklungsgebiet - Kurzfristig

Freiraum - Öffentlicher Freiraum (Bestand) (FH aus MP Siedlung, weitere offen)

Siedlungsgebiet - Freizeiteinrichtung (mit Bauwerken) (FWP: Freifl. Sondergebiete mit Freizeitnutzung)

Siedlungsgebiet

Entwicklungsgebiet - Mittelfristig

Themen Fokusgruppe Landschaft / Freiraum

Gebäude

Siedlungsrand - Langfristiger Siedlungsrand

Siedlungsrand - Mittelfristiger Siedlungsrand

Korridor Planung S18 (100 m)

Freiraum - aktiver landwirtschaftlicher Betrieb (Liste Gemeinde)

Weitere Inhalte

Orts- und Landschaftsbild - Orts- und landschaftsbildprägende Blickbeziehung (Gemeinde)

Bereiche für grossmassstäbige landwirtschaftliche Betriebsgebäude (Massnahme LEK)

Naturdenkmal

Vorranggebiet Erholungseignung, landschaftsbezogen (LEK)

Orts- und Landschaftsbild - Hochwertiges Landschaftsbild

Übertritt HQ30 (Abflussuntersuchung) / Siedlungsrand
Siedlungsrand - Rücknahme von Bauflächen- bzw. Bauerwartungsflächen prüfen (ohne Inhalte)½½½½½½½½½½½

Freiraum - Grünzug / -verbindung (Bestand)
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Projekt 

REP Lustenau 

Gremium 

Fokusgruppe Sozialraum, Freizeit und Sport 

Sitzung 

N° 1 
Datum 

25.10.2021 
Zeit 

10:00-12:00 
Ort 

Rathaussaal 

 

Einladung Fokusgruppe Sozialraum,  Freizeit und Sport 
 

 
Traktanden Beilage Wer 

1 Begrüssung und Einleitung REP 
 

Gemeinde 

2 Vorstellung Fragestellungen und Themenplan 
 

Metron 

3 Diskussion 
 

Alle 

4 Abschluss und Ausblick 
 

Gemeinde 

Beilagen: 

- Entwurf, Arbeitsstand Analysebericht REP 

- Themenplan Sozialraum, Freizeit und Sport 
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Themensammlung und Fragestellungen Fokusgruppe Sozialraum,  Freizeit und 
Sport 

³ siehe auch Analysebericht REP, Kapitel 4 und 5 

 

1. Allgemeine Stossrichtungen REP im Bereich Sozialraum,  Freizeit und Sport: 

³ siehe REP Analysebericht, Seite 34 

Siedlung:  «vielfältige und aufgewertete Zentren und attraktive Wohngebiete entwickeln, eine ortsverträgliche 
Verdichtung sicherstellen und attraktive öffentliche Räume gestalten» 

Freiraum, Freizeit und Sport:  «attraktive Aussen und Freiräume für alle, attraktives Angebot für Individual- und 
Vereinssport» 

Sozialraum:  «bedarfsgerechte soziale Infrastrukturen, Soziale Themen wie leistbares Wohnen, Aufenthalts- und 
Begegnungsräume aktiv in Raumentwicklung einbeziehen» 

 

2. Themensammlung für Ziele und Strategien im REP 

2.1 Leistbares Wohnen 

 

2 Übersichtsplan «Bestandsobjekten und ge-
plante Vorhaben in den nächsten 5 J ahren» 

2 Mit dem Bestand und den laufenden Planun-
gen ist der Bedarf bis zum Ende des Pla-
nungszeitraumes des REP abgedeckt. 

2 Im Moment keine Notwendigkeit für Festle-
gung neuer große Standorte.  

2 Evtl. Möglichkeit nutzen: dezentrales, ver-
streutes Angebot in der Fläche (vor allem in 
nicht abgedeckten Bereichen) mit einzelnen, 
gemeinnützigen Wohneinheiten in grösseren 
Wohnanlagen. Und Verknüpfung mit Bo-
nus/Bonussystem. 
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2.2 Öffentlicher Räume 

 

2 Themen wie Freizeit, Begegnung, Treff-
punkte, Aufenthalt, Spiel 

2 Einflussnahme Raumplanung: Lage, Ge-
staltung, Nutzung und Abstimmung mit 
anderen Nutzungen 

2 Generell im gesamten Gemeindegebiete 
und im Speziellen im Rahmen von Quar-
tiersbetrachtung/-planung 

 

³ siehe auch Diskussion zu «bedeutenden 

innerörtlichen Freiräumen» in der Fokus-

gruppe Landschaft und Freiraum 

 

³ aufgreifen der Ziele zu den innerörtlichen 

Freiräumen aus dem aktuellen REK: 

2 schrittweise ein hierarchisch gegliedertes 
Netz von Freiflächen (Gemeindeparks, 
Ortsteilparks, Wohngebietsparks und 
Spielplätze) entwickeln 

2 öffentliches Interesse "Freiraumsicherung" 
aktiv bei allen Entwicklungsprojekten ein-
bringen; Bau- und Widmungsanträge da-
hingehend überprüfen 

 

³ aufgreifen v on Zielen aus dem Spiel-

raumkonzept: 

2 Spiel- und Bewegungsraum: «Abwechs-
lungsreiche und qualitative Gestaltung von 
Spielflächen in der gesamten Gemeinde 
anbieten. Vernetzung von vorhandenen 
Spielflächen über sichere und möglichst 
autofreie Wege.» 

2 Naturraum: «Mehrfachnutzung vorhande-
ner Freiflächen wie z.B. Grünflächen, 
Parks und Plätze als Spiel-, Erlebnis- und 
Aufenthaltsräume. Stärkung der vorhan-
denen Grünachsen. Sicherung und Weiter-
entwicklung der prägenden und identitäts-
stiftenden Landschaftselemente.» 

2 Begegnungsraum: «Stärkung und Weiter-
entwicklung der kleinteiligen Geschäfts-
strukturen im Zentrum. Ortsgestalterische 
Einzelelemente und Kunst im öffentlichen 
Raum bespielbar gestalten.» 
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2.3 Soziale Einrichtungen 

 

Mögliche Themen und Ansatzpunkte im REP: 

2 Bedarf und Lage: aufgreifen notwendiger, vor-
handener Einrichtungen und Strukturen sowie 
Definition von neuen Standorten bei Erweite-
rungsbedarf 

2 z.B. Ergänzungen im REP in den folgenden Be-
reichen: 

2 Betreutes Wohnen: bestehende Standorte so-
wie neue Standorte (z.B. neues Pflegeheim 
Hasenfeld) und Ergänzungen  

2 Kinderbetreuung und Schulen: bestehende 
Standorte sowie neue Standorte (z.B. Kinder-
garten Mühlefeld)  

2 Ärztliche / medizinische Versorgung, Apothe-
ken: bestehende Standorte  

2 Kultur und Veranstaltungen: Flächen und Ge-
bäude wie Veranstaltungsräume und Auffüh-
rungsorte 

2 Vereine, Religionsgemeinschaften: Infra-
struktur (Gebäude und Freiflächen) 

 

2.5  Sport: Fussball- N achw uchszentrum 

³ Abstimmung mit den Zielsetzungen aus der laufenden Planung  
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Fokusgruppe FG Freiraum / Soziales / Sport
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Themen Fokusgruppe FG Freiraum / Soziales / Sport

_̂

Naturpark Alter Rhein (LEK, Vorranggebiete)

Siedlungsgebiet - Begegnungszone

Freiraum - Zonierung Freiraum - erholungsorientierte Landbewirtschaftung

Freiraum - Bedeutender innerörtlicher Freiraum, Siedlungsfreiraum

Entwicklungsgebiet - Kurzfristig, für Freizeiteinrichtung (mit Bauwerken, bis 7 Jahre) (FNZ)

Freiraum - Öffentlicher Freiraum (Bestand)

Siedlungsgebiet - Freizeiteinrichtung (mit Bauwerken)

Einzugsgebiet Spielplätze

Gebäude

Siedlungsrand - Erweiterung Siedlungsrand

Siedlungsrand - Mittelfristiger Siedlungsrand

Weitere Inhalte:

Allgemeinmedizinische Praxis

Apotheke

Standorte medizinischer Einrichtungen (Liste Gemeinde Webseite)

Kindergärten

Schulen

Öffentliche Spielplätze / Einzugsgebiet_̂

Bildungseinrichtungen (Liste Gemeinde Webseite)

Freiräume

642

>100

40-99
20-39
10-19
<9

Gemeinnütziges Wohnen, Anzahl Wohnungen

_̂
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Projekt 

REP Lustenau 

Gremium 

Fokusgruppe Versorgung und Energie 

Sitzung 

N° 1 
Datum 

28.10.2021 
Zeit 

10:00-12:00 
Ort 

Rathaussaal 

 

Einladung Fokusgruppe Versorgung und Energie 

 

 
Traktanden Beilage Wer 

1 Begrüssung und Einleitung REP 
 

Gemeinde 

2 Vorstellung Fragestellungen und Themenplan 
 

Metron 

3 Diskussion 
 

Alle 

4 Abschluss und Ausblick 
 

Gemeinde 

Beilagen: 

- Entwurf, Arbeitsstand Analysebericht REP 

- Themenplan Versorgung und Energie 
  



 

 

2/4 

Themensammlung und Fragestellungen Fokusgruppe Versorgung und Energie 

³ siehe auch Analysebericht REP, Kapitel 4 und 5 

 

1. Allgemeine Stossrichtungen REP im Bereich Versorgung und Energie: 

³ siehe REP Analysebericht, Seite 34 

Energie:  «Integrale Planungen, Nutzung regenerativer Energiequellen forcieren, streben nach Energieau-

tonomie» 

Versorgung:  «zeitgemäss, bedarfsgerecht und nachhaltig in Stand halten und weiterentwickeln» 

 

2. Themensammlung für Ziele und Strategien im REP 

 

2.1 Energie 

Zentrale Grundlagen im Bereich Energie sind das Umwelt- und Energieleitbild (2008) und die Energieraumpla-
nung (2019).  

Das Umwelt- und Energieleitbild (2008) weist zwar einen Zielhorizont von 2015 auf, eine Reihe der Ziele haben 
aber im Grundsatz auch aus heutiger Sicht Bedeutung und Aktualität (z.B. Verringerung des CO2-Ausstosses, um-
fassende thermische Sanierungen von Gebäuden oder umweltfreundliche Mobilität). 

Die Energieraumplanung (2019) dient als Grundlage für die Diskussion energierelevanter Fragestellungen und 
Herausforderungen im Rahmen der Raumplanung. Nach Untersuchung eines exemplarischen Ortsteils schlägt die 
ERP folgende prioritären Maßnahme vor:  

2 Zonale Wärmeversorgungspläne erstellen (Flächenplan mit zonaler Differenzierung in Versorgungsgebiete) 

2 Nutzung regenerativer Energiequellen forcieren 

2 Instrumente und Verfahren der Raumplanung Klima- und Energie-Fit machen 

2 Integrale Planung stärken 

2 Versiegelung reduzieren 
 

Aus der Energieraumplanung können für den REP bspw. folgende Stossrichtungen abgeleitet werden: 

2 möglichst energie-, flächen-, und kosteneffiziente Raumstrukturen 

2 Streben nach Energieautonomie (Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern) bis 2050 durch Steigerung der 
Energieeffizienz und Ausbau der erneuerbaren Energiequellen 

2 Rahmenbedingungen für Versorgungssicherheit, Steigerung des Anteils erneuerbarer Energieträger, soziale 
Verträglichkeit und Wirtschaftlichkeit sowie energieoptimierte Raum- und Siedlungsstrukturen schaffen 

2 dichtere Gesamtüberbauungen und kompakte Bauten sind Voraussetzung für kurze Wege und ein dichtes 
ÖPNV- sowie Fuß- und Radwegenetz und Grundlage für die Optimierung des Energiesystems 

2 Abstimmung von vorhandenen bzw. geplanten Siedlungsstruktur und dem Bedarf an Energie und der sinnvol-
len Nutzung vorhandener regenerativer Energiequellen 

2 Thema «graue Energie»: Die Errichtung der Anschluss-Infrastruktur und der zur Erschließung benötigte Stra-
ßenbau sind energieintensiv. Einfamilienhäuser benötigen sowohl beim Errichten als auch im Betrieb weit 
mehr Energie wie verdichtete Bauweisen. 
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2 Bestehendes Nah- und Fernwärmenetz 
2 Ggf. Ergänzung Planung 

 
 

 

 

2.2 Versorgung 

2.2.1  Leitungen 

 

2 Abbildung übergeordnetes, bestehende Netz: 
 

 
 

2 Ggf. Abstimmung/Ergänzung Planung 
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2.2.2  Unterflurcontainer 

 

2 Darstellung Bestand und Einzugsbereich: 
 

 

 
2.2.3  Einzelhandel 

 

2 Spezielle Widmungen für Einzelhandelsbetriebe: 
«Besondere Fläche für Einkaufszentren» 
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Fokusgruppe Energie und Versorgung

0 100 200 300 400 500 Meter

1:109000

Themen Fokusgruppe Energie und Versorgung

Fernwärmeheizwerk, Planung?

?

Fernwärmenetz Hauptleitung KELAG

Nahwärmenetz Bereich Kirchdorf

Versorgung - Infrastrukturleitung (Bestand) (VKW, Überlandstromleitungen,
HS und MS, überörtliche Wasserversorgung, Rheinsickerkanal)

Gebäude

Versorgung - Eignungsgebiet Einzelhandel (mittel- bis großflächig)

Sammelstrasse, neu

Sammelstrasse, Bestand

Hauptstrassen, Bestand

Korridor Planung S18 (100 m)

Entwicklungsgebiet - Langfristig

Entwicklungsgebiet - Kurzfristig

Siedlungsgebiet

Entwicklungsgebiet - Mittelfristig

Puffer um Unterflur-Sammelstellen 300 m / 500m

?

Unterflur-Sammelstellen



www.lustenau.at 

„Es geht darum, unser Lebensumfeld 

möglichst gut zu gestalten und für die 

kommenden Generationen zu bewahren. 

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung!“

Planungsreferent 

Bürgermeister Kurt Fischer 

| Einladung 
  zur Mitwirkung

Ortsteilgespräch mit Quartiersspaziergang 
im Hasenfeld | Freitag, 20. Mai | 18 – 20 Uhr 

| Kindergarten „Am Engelbach“

Ortsteilgespräche mit Quartiersspaziergang 
im Rheindorf | Freitag, 3. Juni | 17 – 19 Uhr 

| Volksschule Rheindorf

Ortsteilgespräch mit Quartiersspaziergang 
im Kirchdorf | Freitag, 10. Juni | 17 – 19 Uhr 

| Rathaussaal

Radausfahrt entlang des östlichen 
Siedlungsrandes | Mittwoch, 15. Juni | 17 – 19 Uhr 

I Treffpunkt vor dem Rathaus 

Abschluss mit „Sommrbriend“ 
im Rathausquartier | Freitag, 8. Juli | 17 – 19 Uhr 

| Rathausgarten

Chancenreicher Lebensraum
Wie wollen wir in Lustenau leben?

Termine



Der Räumliche Entwicklungsplan (REP) wird 
erstellt. Darin werden Ziele und Maßnahmen für 
die kommunale Raumplanung der nächsten
Jahre festgelegt. 

Wie nutzen wir unseren Grund und Boden 

für Wohnraum und Mobilität, um zu arbeiten 

und wirtschaften oder als Erholungs- und 

Lebensraum? 

Wie erhalten wir unsere Naturschutzgebiete? 

Wie stärken wir das Zentrum? 

Wo braucht es sichere Fuß- und Radwege? 

Wie können wir Spiel- und Freiräume sichern? 

Was sind meine konkreten Wünsche für die 

Entwicklung meiner Nachbarschaft? 

Was würde für mich oder für meine Familie die 

Wohnqualität verbessern?

Alle Lustenauerinnen 
und Lustenauer sind 
herzlich eingeladen, sich 
einzubringen! 

Tuor mit!
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Projekt 

REP Lustenau 
Quartierspaziergang Hasenfeld 

Datum 

20.5.2022 
Zeit 

18:00-20:00 
Ort 

Kindergarten Am Engelbach,  
Hasenfeldstraße 35 

Ablauf und Route 

Ablauf Wer Zeit 

1 Begrüssung Bürgermeister Dr. Kurt Fischer 18:00 

2 Einleitung Räumlicher Entwicklungsplan Bernhard Kathrein, Franz Wiesinger, Gemeinde 18:05 

3 Entwurf Räumlicher Entwicklungsplan Jürgen Hengsberger, Beat Suter, Metron 18:10 

3.1 Überblick REP Lustenau 
  

3.2 Schwerpunkte Hasenfeld 
  

4 Fragen, Inputs und Diskussion Alle 
18:30 

5 Quartierspaziergang Alle 19:00 

 

Route Quartierspaziergang (Quelle Kartengrundlage: Land Vorarlberg) 
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Projekt 

REP Lustenau 
Quartierspaziergang Rheindorf 

Datum 

3.6.2022 
Zeit 

17:00-19:00 
Ort 

Volksschule Rheindorf 

Ablauf und Route 

Ablauf Wer Zeit 

1 Begrüssung Bürgermeister Dr. Kurt Fischer 
17:00 

2 Einleitung Räumlicher Entwicklungsplan Bernhard Kathrein, Franz Wiesinger, Gemeinde 17:05 

3 Entwurf Räumlicher Entwicklungsplan Jürgen Hengsberger, Beat Suter, Metron 17:10 

3.1 Überblick REP Lustenau 
  

3.2 Schwerpunkte Rheindorf 
  

4 Fragen, Inputs und Diskussion Alle 
17:30 

5 Quartierspaziergang Alle 
17:45 

 

Route Quartierspaziergang (Quelle Kartengrundlage: Land Vorarlberg) 
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Projekt 

REP Lustenau 
Quartierspaziergang Kirchdorf 

Datum 

10.6.2022 
Zeit 

17:00-19:00 
Ort 

Rathaussaal Lustenau 

Ablauf und Route 

Ablauf Wer Zeit 

1 Begrüssung Bürgermeister Dr. Kurt Fischer 
17:00 

2 Einleitung Räumlicher Entwicklungsplan Bernhard Kathrein, Franz Wiesinger, Gemeinde 17:05 

3 Entwurf Räumlicher Entwicklungsplan Jürgen Hengsberger, Beat Suter, Metron 17:10 

3.1 Überblick REP Lustenau 
  

3.2 Schwerpunkte Kirchdorf 
  

4 Fragen, Inputs und Diskussion Alle 
17:30 

5 Quartierspaziergang Alle 
17:45 

 

Route Quartierspaziergang (Quelle Kartengrundlage: Land Vorarlberg) 
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Projekt 

REP Lustenau 
Radausfahrt entlang des östlichen Siedlungsrandes 

Datum 

15.6.2022 
Zeit 

17:00-19:00 
Ort 

Start vor dem Rathaus 

Route  

 

Route Quartierspaziergang (Quelle Kartengrundlage: Land Vorarlberg) 



REP - Räumlicher Entwicklungsplan 
Bürgerbeteiligung
8. Juli 2022

Der >Räumliche Entwicklungsplan<

1

Was ist ein Räumlicher Entwicklungsplan?

 3  REP ist Verordnung nach RPG

 3  Von Gemeinde verpnichtend zu erstellen (bis Ende 2022)
 3  Bedarf Beschluss in der Gemeindevertretung

 3  Bedarf aufsichtsbehördlicher Genehmigung und Kundmachung
 3  Strategisches Planungsinstrument der Gemeinde  
  (Planungshorizont 10-15 Jahre)
 3  Enthält grundsätzliche Aussagen zu raumrelevanten Themen
 3  REP ist fachliche und rechtliche Grundlage insb. für  
  Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung

Mindestinhalte des REP

Mindestinhalte gem. § 11 RPG wie z.B.:
 3  Örtliche Vorzüge
 3  Siedlungsentwicklung

 3  Wirtschaftsstruktur

 3  Verkehrsabwicklung 
 3 &

Weitere Mindestinhalte aufgrund Förderrichtlinien des Landes
 3 Sozialraum
 3 tech. Infrastruktur
 3 Aussagen zur Umsetzung 
 3 &

Die Inhalte bauen auf bestehenden Fachplanungen der Gemeinde  
auf, wie z.B.:

 3 Masterplan Siedlungsentwicklung

 3 Landschaftsentwicklungskonzept
 3 Masterplan Betriebsgebiete
 3 Strassen- und Wegekonzept
 3 ...

Aufbau des REP
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 3  Strategien

 3  Ziele

 3  Maßnahmen

Grundlagen und Erläuterungen

 3 Grundlagen &   
 Analyse
 3 SWOT
 3 Verfahren
 3 Umweltbericht
 3 Erläuterungen 
 zum REP

Erläuterungsbericht

Was bisher geschah:

 3 RPG-Novelle 2019

 3 Planungsgespräch & Förderzusage Land  
  Vorarlberg, 30.07.2020

 3 Vergabe REP im GVO, 14.01.2021

 3 Vergabe Vertiefungsarbeiten zur übergeordneten  
  Verkehrsplanung 09.03.2021

 3 Berichte im Planungsausschuss:  
  13.07.2020, 14.12.2020, 01.03.2021, 14.06.2021,     
  17.11.2021, 24.03.2022 

 3 Besprechung Bestandsaufnahme mit Land  
  Vorarlberg, 11.08.2021

 3 Sep.-Okt.2021: 6 themenbezogene Fokusgruppentermine     
  mit TeilnehmernInnen aus Politik und Verwaltung

 3 Besprechung REP-Entwurf mit Land Vorarlberg, 
  10.03.2022

 3 Präsentation REP-Entwurf im Planungsausschuss,  
  24.03.2022

Weiteres Vorgehen:

 3 Bürgerbeteiligung und Öfentlichkeitsarbeit an 5 Terminen  
  von Mai bis Juli 2022

 3 Einarbeitung der Inputs aus der Beteiligung in REP Entwurf

 3 Umweltprüfung REP Entwurf durch Land Vorarlberg

 3 Abschließende Behandlung im Planungsausschuss

 3 Beschluss REP Entwurf in Gemeindevertretung

 3 Veröfentlichung (Aunage) für mindestens 4 Wochen auf der 
  Homepage der Gemeinde zur allgemeinen Einsicht mit 
  Stellungnahmemöglichkeit für Gemeindebürger und Eigentümer

 3 Beschluss Verordnung in Gemeindevertretung

 3 Genehmigung durch Landesregierung
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REP Themen und Grundlagen
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REP

Strassen- und 
Wegekonzept 

3. Mobilität

Masterplan 
Betriebsgebiete

2. Wirtschaft

Energieraumplanung

7. Energie

Spielraumkonzept 
(inkl. Ergänzungen)

4. Freiraum, 
Freizeit & Sport

Landschaftsentwicklungs-
konzept

5. Landschaft & Umwelt

Masterplan Siedlung 
(inkl. Evaluation)

1. SiedlungMobilitätskonzept Vorarlberg

Übergeordnete Vorgaben

Raumbild Vorarlberg
Übergeordnete Projekte

Grenzübergang Au

Schnellstrasse S18

Sozialraumanalyse

6. Sozialraum

Übersichten und Kataster

8. Versorgungsraum

Themenbereiche des REP Lustenau Regionale Einbettung

Bevölkerungsentwicklung Lustenau

BaunächenreservenSiedlungs- und Landschaftsstruktur

Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Ortsentwicklung
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Schweizer Ried 
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Nord 
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Park 
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Sport 
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Massstab 1:209000

 3rund 592 ha Baunäche in den  
 Kern-, Misch- und Wohngebieten

 3davon rund 178 ha bzw. ca. 30%     
unbebaut

 3geschätztes Entwicklungspotenzial   
bis zum REP- Horizont 2040 mehr   
als 59500 Einwohner*innen

Stand 2020: 23.309 Einwohner*innen

Prognose 2040: 25.496 bzw.  
Zuwachs um 2.187 Einwohner*innen 

Bevölkerungsentwicklung

Quelle: Regionale Bevölkerungsprognose 2022 bis 2050

Stand 2020: 23.309 Einwohner*innen

Prognose 2040: 25.496 bzw. Zuwachs um 2187 Einwohner*innen 

örtliche Vorzüge, Stärken örtliche Schwächen

2 Kleinstrukturierter und Vielfältiger 
Siedlungsraum

2 Teilweise fehlende Orientierung und 
Strukturierung

2 Polyzentrik und gute Erreichbarkeiten durch enges 
Strassen- und Wegenetz und flache Topografie

2 Zentrumsentwicklungen noch im Umbruch, 
noch Potenzial (z.B. Verkehrsberuhigung, höhere 
Aufenthaltsqualität)

2 Attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort, gute 
Nachfrage und Entwicklungsdynamik

2 Verkehrsbelastung, -überlastung, starker 

Durchgangsverkehr

2 Starke Durchgrünung und teilweise hohe 
Wohnumfeldqualität (Privatgärten, Hoschtat, 
Obstgärten)

2 Teilweise starke Verkehrs-/Lärmbelastungen 
und damit beeinträchtigtes Ortsbild entlang der 
Landesstrasse

2 Nebeneinander unterschiedlicher Nutzungen, 

Durchmischung und kurze Wege
2 Zerschneidung der Landschaft, auch künftig

2 Vielfältiges Freizeit- und 
Versorgungsangebot

2 Bahnhof peripher und abgehängt

2 Landschaftsraum als Bestandteil einer der 
grössten zusammenhängenden Grünräume im Rheintal

2 &

2 Lage am Rhein und Nähe zur Schweiz

2 &

Chancen der Ortsentwicklung Risiken der Ortsentwicklung

2 Wohnen und Arbeiten miteinander denken, am 
gleichen Ort, in der Nähe entwickeln, «Stadt der kurzen 
Wege»

2 Teilweise grossflächige Baureserven, heute Grünraum, 

Risiko: verdichtete Überbauung mit fehlender 
Aussenraumqualität

2 «Fahrradgemeinde», sehr gute Voraussetzungen 
(viele, ebene Wege) nutzen

2 S18: Beeinträchtigung Siedlungsraum und 
Landschaftsraum sowie Verbindung Siedlung 3 Ried

2 Verkehrsentlastung im Zentrum durch 
Umfahrung S18, sehr grosses Potenzial für Aufwertung 
nutzen

2 Gleichartiger Ersatz Rheinbrücke

2 Anbindung Betriebsgebiete an S18 2 &

2 Ersatz Rheinbrücke als Chance der 
Ortsentwicklung

2 Zentren positionieren und aufwerten

2 Rhein und Rhesi nutzen: entlang Rhein anders 
orientieren, neue Sichtweise etablieren

2 Rhein in die Mitte nehmen, Verbindung zur Schweiz 
stärken

2 Bahnhof Anbindung stärken, Bahnhofsgebiet 
aufwerten

2 &
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Auszüge REP Entwurf Verordnung:

Ziele für die Siedlungsentwicklung Lustenaus:

a) Erhalt der hohen Siedlungsqualität

b) Dichte, multifunktionale und lebendige Ortszentren

c) Ortsverträgliche und diferenzierte Weiterentwicklung und  
  Verdichtung der Wohngebiete

Ziele für die Entwicklung der Ortszentren:

a) Abstimmung Bestehendes und Neues

b) Hohe architektonische und städtebauliche Qualität 

c)  Hochwertige Gestaltung öfentlicher Räume

d) Langsamverkehr und öfentlichen Verkehr fördern

e) Motorisierter Individualverkehr minimieren

Festlegung von Kategorien für das Siedlungsgebiet:

a) Zentrumsgebiete: BNZ 80; 2-4 Gesch.

b) Dichte Wohngebiete: BNZ 60; 2-3 Gesch.

c) Lockere Wohngebiete: BNZ 40; 1-2.5 Gesch. bzw. 3 bei Flachdach

d) Sehr lockere Wohngebiete: BNZ 40; 1-2.5 Gesch.

Bezeichnung von zwei Verdichtungszonen im Kirchdorf:

- Entwicklung nach städtebaulichem Konzept

- Hohe Qualität der Hochbauten

- Zentrale Bedeutung der Aussenräume

Orts- und Landschaftsbild

- Aussenraumkonzept bei mehr als 5 Wohnungen 

- Grössere Baunächenreserven nach Gesamtkonzept entwickeln

- Quartiersbetrachtung bei mehr als 25 Wohnungen

- Quartierentwicklungskonzepte für Ortsteile

Lustenau ist aktuell und soll auch in Zukunft sowohl einen attraktiven Be-
triebsstandort als auch einen attraktiven Wohnort mit hoher Wohnqualität 
darstellen. 

Die Wirtschaftsentwicklung Lustenaus erfolgt diferenziert und zukunfts-
gerichtet. Der REP legt auf Basis des Masterplans Betriebsgebiete Ziele für die 
künftige Wirtschaftsentwicklung fest.

Kern- und Mischgebiete

- Durchmischung

- attraktive Ortszentren

- Synergien fördern und Verträglichkeit sicherstellen

- Deonition von Gewerbeschwerpunkten

Betriebsgebiete

- diferenziertes Angebot an Betriebsstandorten für kleine,  
   mittlere und grosse Unternehmen

- verträgliche Nutzung für angrenzende Wohngebiete

- geordnete, etappenweise Entwicklung grösserer Gebiete

- gutes Standort-Image und Erscheinungsbild

Ziele im Bereich Energieeozienz, Klimaschutz und Klimaanpassung:

a)  Streben nach Energieautonomie bis 2050 durch die Steigerung der  
  Energieeozienz und Ausbau der erneuerbaren Energiequellen

b)  Unterstützung energie-, nächen-, und kosteneozienter Bauweisen und   
  Raumstrukturen

c)  Förderung von gesunden und umweltfreundlichen Mobilitätsformen

d)  Erhaltung und Erweiterung von Grünnächen zur Förderung der  
  Biodiversität, der Luftreinhaltung und der Temperaturregulation

Alle neu errichteten Dachnächen sollen mit Photovoltaik- und ggf. auch  
thermischen Solaranlagen ausgestattet werden.

Anmerkungen aus Bürgerbeteiligung (Auszug): 

>Für größere zusammenhängende Baunächen die Möglichkeit Bebauungs-
pläne zu erlassen prüfen.< 

>Zukunft der Stadtentwicklung nicht nur aus Gegenwart beurteilen.<

>Verdichtung ja, aber mit ausreichend öfentlichem Grünraum<;

>Großen öfentlichen Grünraum im Zentrum / Baufeld Ost (Verdichtungszo-

ne) mit einplanen und partizipativ entwickeln.< 

>Ab 4 Geschosse immer den Gestaltungsbeirat einbeziehen.<

>Zielsetzung einen Masterplan Ortsbildschutz mit einer Kartierung und Be-
schreibung der besonderen und erhaltenswerten Gebäude zu erstellen auf-
nehmen (Ortsbildinventar)<

>Wie werden die Zentren deoniert und wie kommen die Abgrenzungen zu-

stande?<

>Hauptzentrum Kirchdorf von Ortsteilzentren Hasenfeld und Rheindorf un-

terscheiden.<

>Bei großen Bauvorhaben oder Quartiersentwicklungen Bevölkerung bzw. 
Nachbarn einbeziehen.<

>Auf Klimawandel und Klimawandelanpassung im REP Bezug nehmen<

Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anliegen an den REP?

Auszug REP-Planinhalte Siedlung und Wirtschaft
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Auszüge REP Entwurf Verordnung:

Ziele der Landschaftsentwicklung auf Basis des bestehenden Landschaftsent-
wicklungskonzeptes:

a)  Der Landschaftscharakter des Rieds bleibt erhalten. Baumassnahmen im  
  Ried werden auf das Nötigste begrenzt.

b)  Das Ried wird vorwiegend als Naherholungsgebiet, ökologischer  
  Ausgleichsraum und als landwirtschaftliche Produktionsnäche genutzt.

c)  Der Siedlungsraum wird mittelfristig auf den heutigen Stand und  
  abgestimmt auf die Landesgrünzone beschränkt.

Ziele im Bereich des Natur- und Gewässerschutzes:

a)  Der Rhein und das Rheinvorland stellen hochwertige Erholungs- und  
  Ausgleichsräume dar.

b)  Die bestehenden Naturwerte werden erhalten, gefördert und entwickelt.

c)  Die wertvollen Lebensräume sind ökologisch miteinander vernetzt.

d)  Die Bäche und Gräben im Ried sind attraktive Lebens- und  
  Erholungsräume.

In den bezeichneten Grünzügen bzw. -verbindungen, den hochwertigen Land-
schaftsbildern sowie Flächen für ökologisch orientierte Landbewirtschaftung ha-
ben der Erhalt und die Förderung der Natur- und Landschaftswerte Vor-
rang. 

Ziel ist es ausserdem, den Biotopverbund in Abstimmung mit den Nachbarge-
meinden generell und im Speziellen zwischen dem Alten Rhein und dem Rhein 
nördlich von Lustenau (z. B. Aufwertung ökologische Schlüsselstellen, Erweite-
rung Naturschutzgebiet Gsieg 2 Obere Mähder) zu verbessern.

Die Marktgemeinde Lustenau setzt sich für den Erhalt, die Pnege und den suk-
zessiven Ausbau der innerörtlichen Freiräume ein. Die Ziele dabei sind:

a)  hochwertige Gartenquartiere mit typischen Strukturen möglichst erhalten

b)  Abwechslungsreiche und qualitative Gestaltung von Aufenthalts-, Spiel-   
  und Bewegungsräumen und sichere Vernetzung

c)  Sicherung und Weiterentwicklung prägender Landschaftselemente 

d)  Anbindung siedlungsumgebende Landschaft an die Freinächen im  
  Siedlungsgebiet und Integration von Gewässern in die Freiraumplanung

e)  Mehrfachnutzung von Freinächen wie z.B. Grünnächen, Parks und Plätze  
  als Spiel-, Sport- und Aufenthaltsräume

f)  Integration von Aufenthalts-, Spiel- und Bewegungsräumen bei der Ent-  
  wicklung grösserer Wohnanlagen.

g)  Gestaltung von Strassenräumen als öfentliche Räume für Spielen,  
  Aufenthalt und Begegnung für alle Generationen.

«Bedeutende innerörtliche Freiräume» sind als Freinächen zu sichern  
und sollen nicht verbaut werden. Diese Freiraumsicherung im öfentlichen  
Interesse erfolgt mit dem Ziel Freinächen (bspw. für die Errichtung von Parks 
oder Spielplätze) und damit eine hohe Wohnumfeldqualität zu sichern sowie 
wertvolle Freiraumstrukturen zu erhalten.

Anmerkungen aus Bürgerbeteiligung (Auszug): 

>Grün in der Gemeinde verschwindet zusehends.< 

>Alte, große Solitärbäume sollten im Siedlungsgebiet und am Siedlungsrand 
erhalten werden.<

>Im Ried sollen Bäume gepnanzt werden, eine Allee.<

>Bei der Begegnunszone VS Rheindorf fehlt die Bepnanzung; Vollversiege-
lung wird als unzeitgemäß und negativ empfunden< 

>Die Gestaltungsbeispiele Begegnungszone MS Kirchdorf und Kai-
ser-Franz-Josef-Straße sind demgegenüber besser gelungen<

Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anliegen an den REP?

Auszug REP-Planinhalte Freiraum und Landschaft
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Auszüge REP Entwurf Verordnung:

Soziale Infrastrukturen werden bedarfsgerecht geplant und soziale Themen 
aktiv in die Raumentwicklung einbezogen. Dabei erfolgt eine Abstimmung der 
Siedlungs-, Verkehrs- und Freiraumentwicklung mit der demographischen Ent-
wicklung.

Bei Quartiersbetrachtungen und bei Quartierentwicklungskonzepten 

im Rahmen von Wohnbauvorhaben sind auch soziale Themen in den einzelnen 
Bearbeitungsschritten mit aufzunehmen. 

Bildung und Chancengerechtigkeit für Kinder und Jugendliche

Der Kern der Marke Vorarlberg, chancenreichster Lebensraum für Kinder zu 
werden, ist auch für die Marktgemeinde Lustenau ein zentrales Ziel. Die in der 
mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen Bildungsprojekte und alle weiteren 
für diese Zielerreichung relevanten Maßnahmen haben höchste Priorität. Durch 
gezielte Investitionen in Bildungs-, Kinder- und Jugendthemen werden die dafür 
notwendigen Grundlagen geschafen.

Bildungs-, Kinder- und Jugendeinrichtungen

-  Es wird mehr Verantwortung im Bereich Klein-Kinderbetreuung  
   übernommen und Angebote im frühpädagogischen, Säuglings- und  
   Kleinkindbereich geshafen.

-  Kindergärten und Schulen werden bei der Siedlungsentwicklung nach  
   Bedarf mit entwickelt.

-  Ganztägige Schüler:innenbetreuung wird an allen Schulen am Schulstandort        
    bzw. in unmittelbarer Nähe angeboten. 

-  Mittagsverpnegung wird in allen Kleinkind-Betreuungs- und Bildungs- 

   Einrichtungen angeboten.

-  Jugendliche onden (Frei-) Räume in Lustenau

Spiel-, Aufenthalts und Begegnungsräume

-  Entwicklung eines hierarchisch gegliederten Netzes von Freinächen verteilt  
    über das gesamte Gemeindegebiet. 

-  Das öfentliche Interesse an einer Sicherung von Spiel-, Aufenthalts und  
    Begegnungsräumen wird aktiv in Entwicklungsprojekten eingebracht und    
    Bau- und Widmungsanträge dahingehend geprüft.

Ziel im gemeinnützigen Wohnbau ist es, neben dem bestehenden punktuel-
len grösseren Angeboten, auch ein nächendeckenderes und kleingliedrigeres An-
gebot zu schafen und Konzentrationen zu vermeiden. Dies vor allem auch in Be-
reichen der Gemeinde, welche heute nicht abgedeckt sind.

Lustenau entwickelt künftig energie-, nächen- und kosteneoziente Raum-
strukturen und strebt eine Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern bis 
2050 an. Dabei erfolgen eine integrale Planung sowie eine nachhaltige Weiter-
entwicklung der Versorgungsinfrastruktur.

Anmerkungen aus Bürgerbeteiligung (Auszug): 

>Im Hasenfeld sollte ein Nahversorger auf Gemeindegrund angesiedelt  
werden.<

>Schulplätze sind oftmals ungenutzt: Öfnung von Schulplätzen und Spiel-
plätzen bei Kindergärten für die Allgemeinheit.<

>Zielsetzung soll in REP aufgenommen werden, dass kontinuierliche und re-

gelmäßige Beteiligungsprozesse durchgeführt werden.<

Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anliegen an den REP?

Auszug REP-Planinhalte Versorgungs- und Sozialraum
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Auszüge REP Entwurf Verordnung:

Grundlegende Zielsetzungen, die kommunal verfolgt und regional  
gefordert werden:

a) Rasche Entlastung der Ortsdurchfahrt

b) Erhöhung der Verkehrssicherheit

c) Erreichung der Klimaneutralität im Verkehrssektor bis 2040

Die Anstrengungen des nationalen «Mobilitätsmasterplans 2030» zur Errei-
chung der Klimaneutralität im Verkehrssektor und die damit notwendige 
Trendumkehr weg vom bisherigen Verkehrswachstum wird unterstützt.

Die zukunftsgerichtete Lustenauer Verkehrsplanung basiert auf  
folgenden vier Pfeilern:

a) Verkehr verlagern: es wird ein nachhaltiger Modal Split angesteuert und 
eine deutliche Reduktion des Transit- und Durchgangsverkehrs eingefordert.

b) Verkehr verträglich gestalten: die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung 
ist eng aufeinander abgestimmt, für die Gestaltung von Strassenräumen und 
öfentlichen Raum wird eine städtebauliche Sichtweise verfolgt und der Ver-
kehr siedlungsverträglich abgewickelt.

c) Verkehr vermeiden: eine Durchmischung und abgestimmte räumliche 
Strukturen und Nutzungen ermöglichen kurze Wege mit dem Ziel die Sied-
lungsqualität, die Wohnumfeldqualität und Zentrumsqualitäten zu erhalten 
und zu fördern.

d) Verkehrsinfrastrukturen verbessern: mit einem siedlungsverträg-
lichen und regional abgestimmten Ersatz bzw. Ergänzungen übergeordneter 
Verkehrsinfrastrukturen sowie Massnahmen auf kommunaler Ebene.

Auf überörtlicher Ebene wird mit erster Priorität eine integrale Gesamtverkehrs-
sicht verfolgt und gefordert. Die übergeordneten Verkehrsinfrastrukturen 
betrefen nationale, regionale und kommunale Ebenen und müssen deshalb ge-
meinsam mit allen beteiligten Ebenen weiterentwickelt werden. 

Ein zentrales Anliegen Lustenaus ist, dass die übergeordneten Planungsor-
gane aufzeigen, wie der Verkehr kurz-, mittel- und langfristig abgewickelt wer-
den soll und wie die nationalen, regionalen und kommunalen Ziele erreicht wer-
den können. Lustenau fordert dabei:

Die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur muss auf eine integrale, verbindliche 
Gesamtlösung abgestützt sein. In Übereinstimmung mit dem Entschliessungsan-
trag sollen die Vorhaben S18, DHAMK und neue Rheinbrücke Au-Lustenau ge-
samthaft geprüft und zu einer überzeugenden Gesamtlösung integriert wer-
den.

Kommunlae Strassen und Wege

-  auf Sammelstraßen gilt Tempo 40 km/h (bereits umgesetzt)

-  auf den Erschließungsstraßen Tempo 30 km/h (Umsetzung 2022 geplant)

-  in ruhigen Wohnstrassen ist künftig Tempo 20 zu prüfen

-  der öfentliche Verkehr, namentlich der Busverkehr soll sich im Strassennetz  
    bevorrangt bewegen

-  Begegnunszonen werden erweitert bzw. auch neue errichtet

-  eine Fussgängerzone im Bereich Blauer Platz wird geprüft

-  die Festlegung von Spielstrassen bzw. Wohnstrassen wird im Einzelfall  
    geprüft

-  es erfolgt ein weiterer Ausbau von Fahrradstrassen

-  die auf das Zentrum zulaufenden Strassen werden als attraktive und  
    bevorrangte Fahrradstrassen gestaltet

-  der motorisierte Verkehr im Ried wird aktiv gelenkt und der riedfremde  
    Verkehr eingedämmt

Anmerkungen aus Bürgerbeteiligung (Auszug): 

>Das Verkehrsproblem in der Gemeinde muss gelöst werden und darf sich 
auf keinem Fall verschlimmern.<

>Hinweis auf größtes Bedürfnis der Menschen: Sicherheit - Verkehrssicher-
heit<

>Radfahrer sind im Straßenverkehr benachteiligt, wenn keine gesonderten 
Radwege vorhanden sind.<

>Vision für Zentrum Hasenfeld: verkehrsberuhigte Zone wo sich Leute tref-
fen können und miteinander reden.<

>Wir müssen fahrradfreundlichste Gemeine Österreichs werden. >Es 
braucht mehr Fahrradstraßen.< 

>Verweis auf Planungsbeispiel Amsterdam im Hinblick auf Verkehrspolitik 
und Fahrradverkehr: Beispiel an großen Vorbildern nehmen, Amsterdam 
hat sich für diesen Weg entschieden.<

>Die Durchgängigkeit bei Sackgassen soll zumindest zu Fuß und mit dem 
Fahrrad möglich sein.<

>Wieviel öfentliche Parkplätze braucht es im Zentrum von Lustenau?<

Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anliegen an den REP?
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Übersicht Rückmeldungen REP im Rahmen der Bürgerbeteiligung 2022 
 
Erwägungen der Projektlenkungsgruppe 
Hinweis: «wird zur Kenntnis genommen» bezieht sich in der Regel auf allgemeine Anmerkungen, welche im Rahmen des REP diskutiert wurden bzw. 
in die Diskussionen aufgenommen werden oder für anderen Planungsebenen relevant sind und entsprechend zur Kenntnis genommen werden. 
 
Gelb: direkte Anpassungen REP und Prüfung im weiteren Verfahren 
 
Inhalt: 

1. Rückmeldungen von BürgerInnen 
2. Rückmeldungen «Die Grünen» 
3. Rückmeldungen «Lustenauer Volkspartei» 
4. Rückmeldungen Eugen Schneider, Verein Lebensraum Zukunft Lustenau, 31.8.2022 
5. Rückmeldungen «FPÖ Lustenau» 
6. Rückmeldungen Roswith Bösch, 17.09.2022 

 
 
1. Rückmeldungen von BürgerInnen 
 

Rückmeldung Erwägung 

BürgerInnen zum Themenbereich Siedlung und Wirtschaft 

1 «Für größere zusammenhängende Bauflächen die Möglichkeit Bebauungspläne zu erlassen prü-

fen.» 

Wird geprüft 

2 «Zukunft der Stadtentwicklung nicht nur aus Gegenwart beurteilen.» wird zur Kenntnis genommen 

3 «Verdichtung ja, aber mit ausreichend öffentlichem Grünraum» wird zur Kenntnis genommen 

4 «Großen öffentlichen Grünraum im Zentrum / Baufeld Ost (Verdichtungszone) mit einplanen 

und partizipativ entwickeln.»  

wird zur Kenntnis genommen, bereits im REP erwähnt 

5 «Ab 4 Geschosse immer den Gestaltungsbeirat einbeziehen.» bereits im REP erwähnt  
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6 «Zielsetzung einen Masterplan Ortsbildschutz mit einer Kartierung und Beschreibung der be-

sonderen und erhaltenswerten Gebäude zu erstellen aufnehmen (Ortsbildinventar)» 

wird aufgenommen (Ergänzung §7 Abs. 1) 

7 «Wie werden die Zentren definiert und wie kommen die Abgrenzungen zustande?» Abgrenzung und Darstellung Zentren wird geprüft 

8 «Hauptzentrum Kirchdorf von Ortsteilzentren Hasenfeld und Rheindorf unterscheiden.» siehe Kommentar 7 

9 «Bei großen Bauvorhaben oder Quartiersentwicklungen Bevölkerung bzw. Nachbarn einbezie-

hen.» 

wird zur Kenntnis genommen 

10 «Auf Klimawandel und Klimawandelanpassung im REP Bezug nehmen» siehe §12, §15 Abs. 4 und §33 

11 «Festlegungen Kat. Siedlungsgebiet: Geschosszahl muss erkennbar abfallend sein.  

Warum in lockerem Wohngebiet 3 Vollgeschosse? 

Warum im Norden so wenig Verdichtung? 

Hasenfeld: dichtes WG 

Rotkreuz lockeres WG 

Augarten lockeres WG ?» 

wird zur Kenntnis genommen 

12 «Wachstum kritischer betrachten: 

- Versiegelung 

- Verkehr 

- Bevölkerung 

- CO2 & 

- Grünraum schwindet 

- Gebäudestruktur / Ortsbild 

Weichen stellen, enkeltauglich» 

wird zur Kenntnis genommen 

13 «Stadtbild entwickeln 

- Stadtmodell 

- Renderings 

Der Bevölkerung ein Bild geben.» 

wird zur Kenntnis genommen 

14 «Den REP simulieren, von Kleinem zum Grossem und umgekehrt.» wird zur Kenntnis genommen 

15 «2050 ist zu spät! Schneller!» Anpassung Formulierung im REP «schnellstmöglich» 

16 «Warum nicht höher bauen, dafür viel mehr Grün dazwischen?» wird zur Kenntnis genommen 
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BürgerInnen zum Themenbereich Freiraum und Landschaft 

17 «Grün in der Gemeinde verschwindet zusehends.»  wird zur Kenntnis genommen 

18 «Alte, große Solitärbäume sollten im Siedlungsgebiet und am Siedlungsrand erhalten werden.» fliesst in Überarbeitung § 7 ein  

19 «Im Ried sollen Bäume gepflanzt werden, eine Allee.» wird zur Kenntnis genommen 

20 «Bei der Begegnungszone VS Rheindorf fehlt die Bepflanzung; Vollversiegelung wird als unzeit-

gemäß und negativ empfunden»  

wird zur Kenntnis genommen 

21 «Die Gestaltungsbeispiele Begegnungszone MS Kirchdorf und Kaiser-Franz-Josef-Straße sind 

demgegenüber besser gelungen» 

wird zur Kenntnis genommen 

22 «Wenn Bepflanzung, dann verkehrssicher. Siehe Sandstr. Fahrradstr. «Binsen»  

- Kinder unsichtbar 

- Gehsteig blockiert f. Rollstuhlfahrer» 

wird zur Kenntnis genommen 

23 «Gestaltung öff. Grün 

- naturnahe Bepflanzung 

- keine neue Versiegelung 

- Biotopverbund-Konzept 

- Strassenbegleitgrün wie in Sägerstr.» 

wird zur Kenntnis genommen 

24 «Keine neue Autobahn! Keine S18!» wird zur Kenntnis genommen 

25 «Bepflanzung von Baumscheiben mit heimischen Pflanzen und mehr Bänkli» wird zur Kenntnis genommen 

26 «Koblacherkanal aufwerten, Erholungsfläche» wird zur Kenntnis genommen 

27 «Freilaufzone für Hunde. Durch Rhesi fällt der innere Damm, der bis dato als Freilaufzone ge-

nutzt wird. Hunde brauchen Auslauf» 

wird zur Kenntnis genommen 

28 «An die Riedstr. Entlang des Koblers Alleen setzen» wird zur Kenntnis genommen 

BürgerInnen zum Themenbereich Versorgungs- und Sozialraum 

29 «Im Hasenfeld sollte ein Nahversorger auf Gemeindegrund angesiedelt werden.» Ergänzung § 5 Abs. 2 «Nahversorgung in Zentren sicher-

zustellen» sowie Ergänzung §16 Abs. 1 
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30 «Schulplätze sind oftmals ungenutzt: Öffnung von Schulplätzen und Spielplätzen bei Kindergär-

ten für die Allgemeinheit.» 

wird zur Kenntnis genommen 

31 «Zielsetzung soll in REP aufgenommen werden, dass kontinuierliche und regelmäßige Beteili-

gungsprozesse durchgeführt werden.» 

wird zur Kenntnis genommen 

32 «motoris. Verkehr eindämmen! Wenn chancenreich für unsere Kinder. Und Grünräume schüt-

zen» 

wird zur Kenntnis genommen 

33 «Café im Hasenfeld» wird zur Kenntnis genommen, vgl. Kommentar 29 

34 «Auch an die Senioren denken. Seniorenheim Schützengarten Aussenanlage nicht einladend, 

kaum Sitzgelegenheiten und Bänke.» 

wird zur Kenntnis genommen 

35 «Sozialraum in der Hannes-Grabher-Siedlung fokussieren und priorisieren. 

- mehr Grün 

- Tschuttaplatz» 

wird zur Kenntnis genommen 

36 «Mehr Brunnen zur Wasserentnahme» wird zur Kenntnis genommen 

37 «Mehr Müllkübel entlang Strassen» wird zur Kenntnis genommen 

38 «Warum wurden die Müllkörbe vorm Kindi Hasenfeld Richtung Philipp-Krapf-Str. entfernt?» mit betroffener Fachabteilung zu klären 

39 «Bäckerei im Hasenfeld» wird zur Kenntnis genommen, vgl. Kommentar 29 

40 «Warum Spielplatz Kindergarten nicht öffentlich? Spielraumkonzept Schillerstr. ist nichts» wird zur Kenntnis genommen 

BürgerInnen zum Themenbereich Mobilität 

41 «Keine S18. Keine Brücke für den motorisierten Verkehr. Tunnel» wird zur Kenntnis genommen 

42 «Gänslestr.: wird in den letzten Jahren vermehrt als Stau-Flucht genützt. Viele Kinder, Kinder-

garten. Fahrradstr. 20 km/h Beschränkung» 

In REP enthalten; gem. SWK 30km/h 

43 «mehr Sitzgelegenheiten für Fussgänger» wird zur Kenntnis genommen 

44 «Pinoccio/Staldenstr. Kurve unübersichtlich; gefährlich für Fussgänger, wird oft geschnitten 

(PKW auf Gehweg)» 

mittlerweile mit Pollern gesperrt 

45 «Mehr überdachte Fahrradabstellplätze. Mehr Geschwindigkeitsanzeigen» wird zur Kenntnis genommen 
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46 «Max. 30km/h bei Kindergärten (Brändlestr.)!» In REP enthalten; gem. SWK 30km/h 

47 «Fussgängerzone am blauen Platz» siehe §35 Abs. 4 

48 «wo ist der versprochene Teich im Millenniumspark?» mit betroffener Fachabteilung zu klären 

49 «Mehr Poller in der Vorachstr. (unsicheres Gefühl auf d. Gehweg); viele LKW9s, Tempo 30» wird zur Kenntnis genommen 

50 «Wenn Strasse bzw. Ausweichrouten von Staus gesperrt werden, wäre es nicht sinnvoller das ei-

gentliche Problem zu lösen (zw. DB + Lustenau)? 

Grundsätzlich wird im REP das Ziel  

einer Gesamtsicht formuliert 

51 «Durchfahrtssperren für Autos in Wohnquartieren» wird zur Kenntnis genommen 

52 «Autobahn mit Tempo 200 bis zu Ports, von da an in den Gemeinden, Städten etc. Fahrverbot» wird zur Kenntnis genommen 

53 «Fahrradstrassen dann auch überwachen» wird zur Kenntnis genommen 

54 «Zeitgemässe Strassenbeleuchtung 

- Led9s (Amberfarben) 

- Dimmen in der Nacht 

- Leuchtstärke der Led9s anpassen (viel zu hell)» 

wird zur Kenntnis genommen 

55 «- alle Haltestellen mit Schattenbäumen! (mit Kronendach!) 

- Bäume mit Kronen an Strassenrändern 

- Versiegelung eindämmen, Entsiegelungen 

- Bauboom eindämmen» 

wird zur Kenntnis genommen 

56 «Warum fährt der öffentliche Bus 53/54 über die schmale Flurstrasse und nicht über die brei-

tere Hasenfeldstrasse?» 

mit betroffener Fachabteilung zu klären 

57 «Radwege beleuchten» wird zur Kenntnis genommen 

 
  

dokument3 
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2. Rückmeldungen «Die Grünen» 
 

Rückmeldung Erwägung 

1 § 2 Alleinstellungsmerkmale Lustenaus 

Anmerkung, weitere Ideen und Themen die aufgenommen werden:  
ï Einwohnerreichste Marktgemeinde Österreichs  
ï Ehem. innovativste Gemeinde Österreichs  
ï Ehem. freier Reichshof mit jahrhundertelanger Eigenständigkeit und Verflechtungen/Nähe zur Schweiz  

ANM:  Alle drei Punkte sind als >Alleinstellungsmerkmal< ungeeignet. Punkt 1 ist für Men-
schen, die außerhalb von Vorarlberg leben, eher irritierend. Punkt 2 und 3 sind Themen der Ver-

gangenheit und zusätzlich ist zweifelhaft, ob dies überhaupt Alleinstellungsmerkmale sind. 

 

 

 

 

 

 

Abs. 1 bis 4 werden belassen; «Weitere» gestrichen 

2 § 3 Grundlegende Ziele der Gemeindeentwicklung  

(1) Die Lustenauer Gemeindeentwicklung verfolgt folgende grundlegende Ziele: 

h) Lustenau entwickelt energie-, flächen-, und kosteneffiziente Raumstrukturen und strebt eine Unabhängigkeit von fossilen 

Energieträgern bis 2050 an.  

ANM:  Das Ziel ist hoch notwendig 3 allerdings können wir zwischen dem Ziel als Solchem und 

dem Tun als anderem zu wenig Deckungsgleichheit erkennen. Eine Unabhängigkeit von fossilen 

Energieträgern ist vorher (2040) anzustreben.  

 

 

 

 

 

Anpassung Formulierung im REP «schnellstmöglich» 

3 §4 Bezug zu übergeordneten Strategien 

(4) Die Gemeinde setzt sich im Rahmen ihrer Kompetenzen und Möglichkeiten dafür ein, dass das Instrument der Landes-

grünzone überprüft und an die heutigen Verhältnisse angepasst wird. 

 

ANM:  Was ist unter >Überprüfung Landesgrünzone< zu verstehen? 

 

 

 

 

Verweis auf Kompensationsstrategie 

im Erläuterungsbericht 

4 §5 Siedlungsentwicklung 

(1) Die Vorgaben und Ziele in diesem Abschnitt basieren auf einer Weiterentwicklung des Masterplans Siedlungsentwick-

lung (Metron, 2017). Die Siedlungsentwicklung Lustenaus verfolgt folgende allgemeine Ziele:  

a) Erhalt der hohen Siedlungsqualität  

b) Erhalt und Schaffung dichter, multifunktionaler und lebendiger Ortszentren 
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ANM:  >Ausbau und Verbesserung< statt >Erhalt< Weiters sind sämtliche Baunutzungszahlen, 
insbesondere in den Zentrums- und den dichten Wohngebieten, grundsätzlich zu nieder ange-

setzt. Sie stellen einen Widerspruch zu in §3 (1) geforderten >energie-, flächen-, und kosteneffizi-

ente Raumstrukturen< dar.  

 

«Ausbau und Verbesserung» wird aufgenommen; 

Höhe Nutzungszahlen wurde mit Evaluation Masterplan 

Siedlungsentwicklung geprüft und Gebietseinteilung an-

gepasst 

5 § 6 Verdichtung 

(2) Der REP bezeichnet im Zentrum Kirchdorf zwei Verdichtungszonen 

ANM:  Eine höhere Verdichtung, in Kombination mit qualitativ hochwertigen (öffentlichen) 

Aussenräumen und zugänglichen Freiräumen, ist flächendeckend anzustreben. 

(3) Für herausragende Bauvorhaben kann ein Verdichtungsbonus gewährt werden 

ANM:  Die Definition von >herausragend< ist sehr Subjektiv und führt zu nicht nachvollziehba-
ren, willkürlich erscheinenden Entscheidungen, zB. des Gestaltunsbeirats. 

 

 

 

wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

wird zur Kenntnis genommen 

6 § 7 Orts- und Landschaftsbild  

(1) Der REP bezeichnet wertvolle bauliche Objekte, welche für das Ortsbild Lustenaus und die Identitätsstiftung von zent-

raler Bedeutung sind. 

ANM:  Ebenso zu betrachten sind Ensembleschutz, Augenmerk auf Straßenabschnitte, Erhal-
tenswürdige Bauten, Identitätsstiftende Gebäude 

 

 

 

wird aufgenommen (Ergänzung §7 Abs. 1); ist im Rahmen 

des Masterplans Ortsbildschutz zu definieren 

7 § 8 Freiflächen im Siedlungsgebiet 

ANM: Die Gemeinde sichert Freiflächen im Siedlungsgebiet. Es soll ein Freiflächenkonzept er-
stellt werden, das aufzeigt, wie viele und wo Freiflächen freigehalten werden müssen, wenn man 
von einer nahezu 100%igen Bebauung der bereits gewidmeten Bauflächen ausgeht. Freiflächen 
auch temporär nutzen 3 nicht nur horten!  

 

 

soll in weiterer Planung aufbauend auf REP  

vertieft werden (Ergänzung §8) 

8 § 9 Siedlungsrand 

ANM: Hier fehlt eine nachvollziehbare Logik bei der Definition von Erweiterungsflächen 

 

wird im Erläuterungsbericht dargelegt 

9 § 12 Energie und Klima 

a) Streben nach Energieautonomie bis 2050 
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ANM:  Zielkorrektur auf 2040  

b) Unterstützung energie-, flächen-, und kosteneffiziente Bauweisen 

ANM: Gerade flächen- und kosteneffizientes Bauen ist bei den derzeitigen Boden- und Baupreisen 

grundsätzlich kaum mehr machbar. Dem kann nur noch mit einer entsprechenden Bodenpolitik 

und einer hohen Verdichtung begegnet werden.  

(2) Allen neu errichteten Dachflächen sollen mit Photovoltaik- und ggf. auch thermischen Solaranlagen ausgestattet werden 

ANM: Überlegt werden solllen auch Ausgleichszahlung bzw. kostenlose Vermietung der Dachflä-
che an Gemeinde -> Bürger:Innen-Kraftwerke  

 

siehe Kommentar 2 

 

 

 

 

wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

 

wird zur Kenntnis genommen 

10 §14 Kern- und Mischgebiete 

 

ANM: Ergänzung um Aufenthaltsqualität  

 

wird aufgenommen 

11 § 15 Betriebsgebiete 

(6)  &. Die vorhandenen Handlungsspielraum für Verkaufsflächen des Landesraumplans (EKZ Widmung) & 

ANM: Wofür EKZ ?? 

(8) & Das Bahnhofsumfeld soll das Potenzial als Mobilitätshub genutzt, Mischnutzungen mit einer hohen baulichen Dichte 

und Nutzungsdichte geprüft und ein attraktives Bahnhofsumfeld gestaltet werden. 

ANM: Was sind in absehbarer Zeit die Pläne mit dem Gelände und den Bauten der OMV? 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu prüfen 

12 § 16 Einzelhandel 

(1) Es wird eine flächendeckende Nahversorgung (mit kleinen Lebensmittelgeschäften auch in Wohngebieten am Siedlungs-

rand) angestrebt. 

ANM:  Der Einzelhandel gestaltet sich derzeit eher dürftig. Schaffung von gezielten Anreizen zur 
Unterstützung von neuen Ansiedelungen von Einzelhandel- Aktiv tätig werden 

 

 

 

Ergänzung § 5 Abs. 2 «Nahversorgung in Zentren sicher-

zustellen» sowie Ergänzung §16 Abs. 1 
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(1) Und (3) sind deutlicher abzugrenzen.  

13 § 17 Ziele der Landschaftsentwicklung 

(2) Im Bereich der Verkehrsentwicklung bestehen aus Sicht der Landschaft und Umwelt folgende Ziele: 

ANM: Einführung einer Vignette oder Fahrbeschränkungen für >Riedtouristen< 

(5) Bereich der Erholung und Sport werden folgende Ziele verfolgt 

a) Die bestehenden hochwertigen Erholungsräume werden erhalten und aufgewertet. 

ANM: der Bestand muss ergänzt werden. Es gibt zu wenig frei zugängliche Frei- und Erholungs-

räume.  

d) Als Ersatz für wegfallende Fußballplätze wird ein neues Fußball-Nachwuchszentrum geschaffen. 

ANM: Der Fußballplatz Augarten kann zB nicht durch ein Fußballnachwuchszentrum im Süden 

der Gemeinde ersetzt werden. Es wird in einzelnen Ortsteilen dennoch Flächen für Ballspiel be-

nötigt. Auch eine Prüfung für einen mittigeren Standort ( Vorachstr./ Sägerstraße) für das Fuß-

ballnachwuchszentrum wäre aus unserer Sicht begrüßenswert.  

Auch die Sicherung von Flächen für Ballspiel im Norden der Gemeinde sollte forciert werden. 

(Evtl. Umnutzung Parkplatz Habsburg als Ballspielplatz/-käfig?!) 

 

 

 

wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

 

 «Ergänzung» wird aufgenommen 

 

 

 

 

 

 

wird zur Kenntnis genommen 

 

14 § 20 Landwirtschaft 

(2) Die Landwirtschaftsflächen werden im REP hinsichtlich deren Schwerpunktfunktion in produktionsorientierte und öko-

logisch orientierte Flächen unterschieden. 

ANM: Grundlagen stimmen nicht 

(4) Auf den Flächen der ökologisch orientierten Landbewirtschaftung 

 

Flächen basieren auf Vorranggebieten LEK: Vorrangge-

biet Landwirtschaft intensiv und extensiv = produktions-

orientierte Landbewirtschaftung; Vorranggebiet Natur-

schutz / ökologische Vernetzung / Wildruheflächen = 

ökologisch orientierte Landbewirtschaftung 

Die Einteilung in ökologisch orientierte und produktions-

orientierte Landbewirtschaftung ist aus der REP Richtli-

nie    
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ANM: Hier ist eine Begriffsklärung notwendig. Ökologisch orientierte Landbewirtschaftung ist 

nicht das Gegenteil von produktionsorientierter Landbewirtschaftung. Es schließt sich auch nicht 

aus.  

Die faktische Handhabe der Gemeinde ist nicht, bzw. nur marginal vorhanden. (Lediglich im Wid-

mungs 3 und Verpachtungsbereich), im Rahmen von Pachtlandarrondierungen könnten Verbes-

serungen erzielt werden.  

 

 

wird zur Kenntnis genommen 

 

15 § 27 Bildungs-, Kinder- und Jugendeinrichtungen  

ANM:  (1) &werden bei der Siedlungsentwicklung auf Basis von Bedarfsplanungen entwickelt.  

(Ergänzung) Aktive Bemühungen zur Schaffung von neuen, regionalen Bildungseinrichtungen, 

jenseits der Pflichtschulen 

 

 

 

 

wird zur Kenntnis genommen 

 

16 § 28 Spiel-, Aufenthalts und Begegnungsräume 

ANM: Definition des Zeitfensters zur Umsetzung der im Spielplatzkonzept bereits für notwendig 
erachteten Spielplatzflächen 

 

 

Siehe auch Anmerkung 7 

17 § 30 Gemeinnütziger Wohnbau 

ANM: Dass derzeit kein Bedarf an gemeinnützigem Wohnbau besteht, kann unsererseits nicht 
bestätigt werden. Das infrage kommende Klientel für solchen gemeinnützigen Wohnbau verlagert 
sich auf Grund der Wohnungspreise, zusehends in die bisherige Mittelschicht. Der Bedarf nach 
leistbaren Wohnungen wird in den kommenden Jahren sprunghaft ansteigen 

 

 

 

wird zur Kenntnis genommen 

 

18 § 31 Publikumsintensive Veranstaltungsstätten 

 ANM: Die Haltung der Grünen zu diesem aus politischen Gründen in Wirkung gebrachten Para-

grafen ist bekannt. 

 

19 § 32 Versorgungsnetze 

(2) Grundsätzlich besteht das Ziel, Privatstrassen möglichst ins öffentliche Gut zu übernehmen 

ANM: Es sind Ringerschließungen bzw. Die Verbindung von einzelnen Sackgassen für eine Über-

nahme ins öffentliche Gut anzustreben, bzw. sind die Möglichkeiten dafür baulich freizuhalten.  

 

 

 

wird in diesem Sinne präzisiert 
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20 § 33 Verkehrsentwicklung 

c) Erreichung der Klimaneutralität im Verkehrssektor bis 2040 

ANM: Ein früherer Zeitpunkt, zB. 2035, wäre anzustreben 

 

 

Anpassung Formulierung im REP «schnellstmöglich» 

21 § 35 Straßen und Wege 

(7) Im Norden der Gemeinde bezeichnet der REP Planteil eine neue Bahntrasse& 

ANM: Zusätzlich sollte auch die planerische Übernahme der bestehenden Planung einer Regi-
otram nach Dornbirn erfolgen. 

Grundsätzlich strebt Lustenau den weiteren Ausbau des Schienenverkehrs an (2-Gleisigkeit,...) 

 

 

 

wird zur Kenntnis genommen 

22 § 36 Planerische Umsetzung 

(6) Für die Arbeit des Gestaltungsbeirates& 

 

ANM: Es ist zu überlegen ob statt des herkömmlichen Gestaltungsbeirats ein Qualitätsbeirat mit 

definierter Funktionsdauer eingesetzt wird, der über den Tellerrand hinaus, auch Aspekte des 

kosteneffizienten Bauens berücksichtigt. Weitere Aufgaben dieses Beirats wäre  auch zB eine ab-

gestimmte Entwicklung von Quartieren, die Beurteilung der Verträglichkeit einzelner Projekte in 

Bezug auf ihr Umfeld usw. Außer den aufgezählten Personen und einem/einer erwähnten Exper-

tIn für Leistbares Wohnen, wäre auch eine Fachperson für Wohnsoziologie anzudenken. 

 

 

 

§36 Abs. 6 wird präzisiert;  

Inhaltliche Punkte im Rahmen  

der Erarbeitung der Satzung prüfen 
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3. Rückmeldungen «Lustenauer Volkspartei» 
 

Rückmeldung Erwägung 

1 

 

Abs. 1 bis 4 werden belassen; «Weitere» ge-

strichen 

2 

 

Ziele bauen auf Ist-Situation und vorhande-

nen Konzepten auf, werden so belassen. 

3 

 

 

die Möglichkeiten der Wohnnutzung im Be-

reich MP Süd sind noch gesondert zu prüfen 

(Lärm, Nutzungskonflikte etc.); die Formu-

lierungen im REP werden dahingehende an-

gepasst 

4 

 

wird zur Kenntnis genommen 

5 

 

Einfamilienhäuser «sollen» vermie-

den werden; es sollen Mehrfamilienhäuser 

«angestrebt» werden; an Formulierungen 

wird festgehalten 
 

Es werden folgende Maßzahlen «ange-
strebt»; Ergänzung: «Abweichungen sind 

aus raumplanerischer Sicht zu begründen» 
(insb. für öffentliche Zwecke) 

 
Formulierung bezieht sich primär auf 

Wohngebäude; Höhenangabe bzw. Angabe 
zu Gewerbebauten wird geprüft 

 
die Geschoßzahlen beziehen sich auf Haupt-

gebäude 
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6 

 

 
 

Ergänzung: es werden «insbesondere» fol-
gende Qualitätskriterien zur Beurteilung 

herangezogen 

 

 
Präzisierung: die «Begutachtung» erfolgt 

durch den Gestaltungsbeirat, der die Baube-
hörde «bei der Beurteilung berät». 

 

 

7 

 

 

«Wertvolle bauliche Objekte» sind im Plan 

markiert; entsprechen Bundesdenkmal-

schutz; Aufbauend auf REP soll Masterplan 

Ortsbildschutz erarbeitet werden; 

Formulierung wird angepasst im Sinne von 
«sollen erhalten bleiben; wenn dies nicht 

möglich ist, ist hochwertiger Ersatz (Bebau-
ung/Freiraum) zu schaffen» 

8 

 

 

§ 7 wird überarbeitet und auf das In-

strument «Quartiersbetrachtung» gesetzt 

Grundsatz was in den REP aufge-

nommen und was separat verordnet wird, 

ist zu prüfen 

9 

 

 

Grundsatz ebenso zu diskutieren 

/zu prüfen  

 «lebende Zäume» mit  

Fachabteilung zu klären 
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10 

 

 
Ergänzung: die bedeutenden innerörtlichen 
Freiräume «sollen möglichst gesichert und 

erhalten werden» 

Sowie: «soll in weiterer Planung aufbauend 

auf REP vertieft werden» 

11 

 

 

Anpassung: «Abrundungen» sind zu-

lässig 

12 

 

 

Anpassung: «mit Ausnahme aufgrund der 

Ausrichtung und Lage ungeeigneten Dä-

chern sowie Nebengebäuden» 

13 

 

 

Formulierung wird beibehalten 

14 

 

Die gute Erschliessung bezieht sich 

sowohl auf den Güter- als auch auf den Per-

sonenverkehr (Arbeiter, Gäste) sowie auf die 

verschiedenen Verkehrsträger (LKW, PKW, 

Bus, Fahrrad, Fussverkehr) und die jewei-

lige Erschliessungsgüte dieser Verkehrsträ-

ger. Industrie Nord ist bekannter Weise für 

den Güterverkehr nicht optimal erreichbar. 

Millenniumpark und Heitere hingegen 

schon. Rechtliche Durchsetzbarkeit eine Be-

triebsansiedelung zu verhindern ist zu prü-

fen (Grundsätzlich mit raumplanerischen 

Grundlagen und Begutachtung Handhabe 

vorhanden) 
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15 

 

 
nicht störende Betriebe sind jene die das 

Wohnen nicht wesentlich stören 

 

16 

 

 

Formulierung «primär» schliesst diese Nut-

zungen in Betriebsgebeten u.E. nicht aus. 

Ergänzung: «diese Nutzungen als sinnvolle 

Ergänzung in Betriebsgebieten möglich» 

17 

 

 

Ergänzung «aufeinander abge-

stimmte Nutzungen» 

18 

 

 

Anpassung: «Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf (z.B. Kinderbetreuungseinrichtun-

gen)» 

Es werden im REP keine weiteren 

Details festgelegt 

19 

 

 

Siehe Antwort Frage 14 

 

Punkt Lieferverkehr in Mobilitätsmanage-

ment zu klären 
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20 

 

 

 

Abs. wird präzisiert 

21 

 

 
gemeint ist wahrscheinlich Abs. 8;  

«Möglichkeit» Kat. II 

22 

 

 

 
 

Anpassung: Als Voraussetzung für den Er-
halt und die Stärkung der Zentren wird auf 
«große» Einzelhandelsstandorte (EKZ) an 

der Peripherie weitgehend verzichtet. (Aus-
nahme bestehender Landesraumplan, MP 

Süd) 
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23 

 

 
dabei handelt es sich um einen langfristigen 

Ausblick, ausserhalb des REP Horizonts 

24 

 

 
 

25 

 

 
 

wird angepasst: «soll geschaffen werden» 

26 

 

 

wird zur Kenntnis genommen 

27 

 

 

wird zur Kenntnis genommen 
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28 

 

 

 

Grundsatz wird beibehalten, aufbau-

end auf LEK, Text jedoch dahingehend an-

gepasst und Flächenabgrenzung aus Plan 

genommen 

 

 

29 

 

 

Das Entwicklungskonzept Schreber-

gartenanlage Alter Rhein wurde im Pla-

nungsausschuss am 23.05.2017 behandelt 

und mit der grundsätzlichen Zielrichtung 

zustimmend zur Kenntnis genommen. Um-

setzung soll im Rahmen von Detail- und 

Ausführungsplanung konkretisiert werden 

30 

 

 

Gem. Kurt Fischer und Bildungsabteilung; 

zentrales Element der Gemeindeentwick-

lung 

31 

 

 

Siehe Frage 30; und nein nicht direkt, es 

handelt sich um ein grundlegendes Ziel der 

Gemeindeentwicklung 
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32 

 

Diese Aussage hat Einfluss auf die Planung 

der Bildungsstandorte (Raumangebote, 

Raumbedarf, Lage etc.) 

33 

 

Diese Aussage hat Einfluss auf die Planung 

der Bildungsstandorte (Standortbestim-

mung, Abstimmung Bestand / Neubauten) 

34 

 

Zu klären 

 

35 

 

Input der Fachabteilung, mit dieser  

zu klären  

36 

 

die Rede ist von «grossflächigen» oberirdi-

schen Parkplätzen 

37 

 

 

Wurde gem. Anmerkung 19 

«Die Grüne» angepasst 

38 

 

 
Anpassung: «der Bestand soll erhalten und 

bei Bedarf saniert werden» 

39 

 

 

wird zur Kenntnis genommen 
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40 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen, 

ist zu diskutieren / zu prüfen 

 

41 

 

Zentrale Grundsätze im Bereich Verkehr; 

können diskutiert werden 

42 

 

 

motorisierter Verkehr 

43 

 

 

siehe Kommentar 40 

44 

 

 

Auch hier kann Grundsatz was in 

den REP aufgenommen wird und was nicht 

diskutiert werden. 

 

45 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen, 

ist zu diskutieren / zu prüfen 
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46 

 

 
Definitionen werden im Erläuterungsbericht 

aufgenommen 

47 

 

 

48 

 

 

Die Zuteilungen und Abgrenzungen wurden 

mit der Evaluation des Masterplan Sied-

lungsentwicklung angepasst. 

49 

 

Auch hier kann Grundsatz was in 

den REP aufgenommen wird und was nicht 

diskutiert werden. 

50 

 

 
Gst-Nr 5901/5 Signatur herausnehmen 
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51  Ist eine Fläche «Sondergebiete 3 Sondernut-

zung», Plandarstellung wird angepasst 

52 

 

Ergänzung Bauernhof Gst-Nr 2722/3, 7092 

 

 

53 

 

ist nicht der Fall 

54 

 

Korrektur im Plan 

 

55 

 

 
Anpassung im Plan 

 

56 

 

erfolgte im Rahmen der Erarbeitung des 

REP (Diskussionen, Fokusgruppen, Vor-

schlag REP Entwurf) 

57 

 

dabei handelt es sich um ein mittelfristiges 

Entwicklungsgebiet; die Entwicklung ist mit 

kommunalen und überkommunalen Ver-

kehrsprojekten abzustimmen; die Lage der 

langfristigen Entwicklung ist mit einem et-

waigen Anschluss an die S18 abgestimmt 

58  dabei handelt es sich um bestehende oder 

bereits geplante Vorhaben 



REP Lustenau, 23.11.2022 

 

23 

 

59 

 

Siehe Anmerkung 10 

 

 

 

60 

 

Im Plan überprüft; offene Gewässerverläufe 
sind als Grünzug festgelegt; verrohrte Ge-

wässer nicht (dürfen ohnehin nicht bebaut 
und bestockt werden) 

61 

 

wird zur Kenntnis genommen 
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4. Rückmeldungen Eugen Schneider, Verein Lebensraum Zukunft Lustenau, 31.8.2022 
 
Rückmeldung  Erwägung 

Beim Baubeschluss des Kindergartens stand fest, daß der seit ca. 40 Jahren bestehende, bestens fre-

quentierte Kinderspielplatz oder der danebenliegende 

Fußballplatz auf dem zu bebauenden Grundstück aufgelassen werden muß. 

Ich habe eine Anfrage bei der Gemeindevertretungssitzung gestellt, wo denn die neue Platzierung des 

bewährten Spielplatzes vorgesehen wäre. 

Niemand wußte Bescheid. Später, nach der Begehung/Bauverhandlung vor Ort meine zweite Nachfrage 

und nochmals in der Gemeindevertretungssitzung meine dritte Nachfrage. Niemand weiß Bescheid. 

1) Der Architekturbeirat wird durch eine kompetente Person ergänzt, die eine sozi-
alpolitische Bewertung von Infrastrukturbauten vornimmt. 

 

Bei der Begehung wurde mir von der vom Land Vorarlberg zuständigen Dame bestätigt, daß die beste-

henden Obstbäume sehr wohl von den Landesbehörden gewünscht sind. Eine alte Birnbaumreihe am 

Grundstücksrand wurde wegen Anrainerbeschwerden rigoros zurückgeschnitten weil der Fruchtfall auf 

den 

Fahrweg gestört hat. Ich habe angeregt, diesen Altbestand zum Neubauprojekt stehen zu lassen. Das 

folgende Gutachten bestätigte leider, daß die Birnbäume derart zerschnitten sind, das sie nicht als erhal-

tenswert eingestuft werden können. Die Art der Baumpflege in Lustenau ist zu überdenken und Kapp-

schnitte generell zu unterlassen. Ein Baumpflegekonzept wäre auch eine Erleichterung für den Bauhof. 

Gegen Reklamationen könnte mit dem Konzept argumentiert werden. 

2) Lustenau erstellt durch externe Fachleute ein Baumpflegekonzept , bzw. über-
nimmt Konzepte aus benachbarten Gemeinden wie z.B.Dornbirn wo es heißt: "Äste 
dürfen wegen Laubfall nicht abgeschnitten werden" 

 

Auf dem zu bebauenden Grundstück stand weiters eine junge Obstbaumallee zur Straße hin. Ich habe 
vorgeschlagen, ob diese Bäume mit Hilfe eines Baggers nicht auf dem Areal versetzt werden können. Ge-

nerell fragte ich, ob bei einem solchen umfassenden Projekt nicht ein Landschaftsplaner beigezogen 

wird. 

  

 

 

 

 

 

 

 

LandschaftsarchitektIn mit dem Fokus Aus-

senräume gem. §36 Abs. 6 vorgesehen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dahingehend werden zwei Konzepte im REP 

ergänzt: Masterplan Ortsbildschutz (§7) und 

Vertiefung innerörtliche Freiräume (§8) > In-

tegration Baumthemen 
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Ich bekam eine Adresse. Nach einigen Wochen habe ich dort angerufen. Der wußte von nichts, hatte 

den Auftrag gerade erhalten und wollte sich erstmal alles anschaun. 

3) Bei allen Infrastrukturprojekten wird ein externer Landschaftsplaner schon bei 
der Planung des Projektes beigezogen. Generell muß auch im Architekturbeirat ein 
Landschaftsplaner stimmberechtigt sein. 
 

Beim Bau des Zufahrtsweges fiel mir auf daß große Niveauunterschiede zur Hauptstraße hin bestehen. 
Meine Ausführungen per mail an das Bauamt zeigten Wirkung (kritische Zone wegen gehbehinderten 

Menschen aus dem benachbarten Altersheim, Spielplatz, Friedhofbesucher (Rollstühle, Rollator, Kinder-

wagen, Kikis, Kinder mit Trittroller usw.). Es wurde mir mitgeteilt, daß der Zufahrtsweg schwellenlos aus-

geführt werden kann, aber die Planung der weiterführenden Straßenkante schon so weit fortgeschritten 

ist, daß sie nicht mehr schwellenlos ausgeführt werden kann. 

Ein Radweg führt vom Engelkreisverkehr (Apotheke) kommend über die Negrellistr. weiter zur Schule, 

Altersheim, Spielplatz. Zusätzlich besteht für Fußgänger ein Zebrastreifenübergang. Bei den Asphaltier-

arbeiten habe ich vom Vorarbeiter vor Ort verlangt, daß alles ohne Absätze, schwellenlos mit Steigung 

und Gefälle, barrierefrei umgesetzt werden muß. Er meinte: "wir schaun was übrigbleibt". Nach ausführ-

lichen Begründungen hat er verstanden und das prima gemacht! Ein paar Wochen drauf sind an dieser 

Stelle 2 Politiker im Gemeindeblatt abgebildet und loben die Detailplanung des Projektes! Hm! 

Beim Straßenübergang des neuen Radständers beim Engel über die Kaiser Franz Josef Str. werden nach 

wenigen Wochen eineinhalb Tage lang die zu hohen Randsteine beim Zebrastreifenübergang von zwei 

Arbeitern mit Masken zurechtgeflext. 

Weitere Negativbeispiele wären anzuführen......... 

Fazit: Die Gemeinde findet schwellenlose Übergänge gut - kann diesen Wunsch aber nicht strukturiert 

umsetzen. Daher runden Tisch mit allen Beteiligten einberufen (inkl. Bauhof wegen Schneeräumung, 

Blindenbund: Gehmarkierungen für Sehbehinderte usw.) 

4) Erstellung eines verbindlichen Vorschriftpapiers für alle Straßenplaner und Bau-
ausführenden zur Umsetzung von barrierefreien, schwellenlosen Übergängen durch 

Steigung und Gefälle (Standard) bei Wegeinmündungen, Straßenquerungen usw. 

 

Obstbäume in die Bildungseinrichtungen! Die Kinder lernen Blüten und Bienenflug zu bestaunen, das 
Fruchtwachstum zu beobachten und die Verarbeitung von Obst in allen Varianten mit den PädagogIn-

nen. Beim Kindergarten Hasenfeld habe ich vor ca. 40 Jahren einen Apfelbaum gepflanzt. Mir wurden 

 

 

Siehe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen, 

nachgelagerte Ebene REP 
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daraufhin ausdrücklich solche Aktionen verboten. In einem letztjährigen Gemeindeblatt wird der Ertrag 

genau dieses Baumes gelobt und die Verarbeitung von INTEGRA als Dörrobst mit den Kindern positiv 

herausgestellt. Baumpflanzungen erfordern Dialog mit Tiefbau, Bauhof, Bauamt, Umweltreferat usw. 

(Runder Tisch!) 

5) In jedem Lustenauer Kindergarten werden je ein Apfel- und Birnbaumspalier-

baum gepflanzt um das Thema Obst erlebbar zu machen. Fruchtauswahl/Erntezeit: 
Herbst, nach den Ferien. 
 

Ortseinfahrten sind der erste Eindruck jedes Ankömmlings. Wir brauchen mehr Bäume im Ort !  

Beispiele bieten unsere Nachbargemeinden, z.B. Dornbirn Stadtstraßenallee, Allee von Götzis nach Ho-

henems, Radweg 

nach Höchst ab Bruggerloch usw. oder bei uns im Ort Rasis Bündt 

6) Pflanzung von großkronigen Alleen auf den Einfahrtsstraßen von Hohenems, 
Dornbirn und Hard und besonders begleitend bei allen Radwegen als Lebensraum 
und Beschattung 

 

Alle Bushaltestellen müssen mit großkronigen Bäumen ausgestattet werden.Durch Beschattung wird die 

Aufenthaltsqualität während der Wartezeit an sonnigen Tagen massiv verbessert. Eine Lehrtafel bei be-

stehenden älteren Bäumen über die Details der Baumart wäre ein interessanter Pausenfüller während 

der Wartezeit. 

7) Bushaltestellen brauchen Beschattung durch großkronige Bäume zur Verbesse-
rung der Aufenthaltsqualität während der Wartezeit. 

 

Bäume die eingegangen sind, z.B. durch Umfahren, Frost, Trockenheit usw. müssen unbedingt ersetzt 

werden. Die Bäume sind von der Bevölkerung bereits akzeptiert (Schattenwurf, Fruchtfall etc.) Leider 

werden die Bäume gefältt und nicht ersetzt. z.B.bei Post, Jahnturnhalle, Vekehrsinsel Hasenfeld und 

Negrellistr., Grüttstr., Schillerstr. usw. Dazu braucht es ein Strukturpapier das klar regelt: Fällung des 

Schadensbaumes durch Bauhof - Meldung an Pflanzabteilung zur Nachbeschaffung - Organisation eines 

Stockfräsers, standortgerechte Sortenwahl für Ersatzbäume usw.  

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen, 

nachgelagerte Ebene REP 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgreifen in Masterplan Verkehr gem. § 33 

Abs. 5 zum Thema Straßenraumgestaltung 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe 6 
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8) Baumbestand der ausfällt wird umgehend, möglichst durch großkronige Bäume 
ersetzt. Jeder gefallene Baum erfordert die Meldung des Bauhofes zur Nachpflan-
zung. 
 

Fehlende Baumpflanzungen sind eine massive Schwäche der Lustenauer Politik und Verwaltung. "Der 

verbetonierte Ort". Obstwiesen und alte Bäume fallen, neue kommen nur zögerlich nach. 

Entsprechende ca. 30 Vorschläge meinerseits, digital als Originalplatz und mit vorgeschlagener Bepflan-
zung ausgearbeitet, werden auch nach Organisation eines runden Tisches mit allen Beteiligten ignoriert 

(2020). Ebenso werden Vorschläge aus dem Jahre 1987 (Lebensraum Lustenau) nicht umgesetzt. Die 

Tendenz zu Säulenbäumen und Felsenbirnengehölzen statt großkronige, heimische Bäume zu verwen-

den, erzeugt nicht den Eindruck einer "grünen Stadt". Die Vorstellung daß großkronige alte Baumbe-

stände durch Säulenbäume ersetzt werden, kann die reduzierte Wirkung dieser schmalwüchsigen 

Bäume klarmachen. 

In der Verkehrsplanung sowie bei Bauten angrenzend zum Verkehrsraum sind (ev. befahrbare) Grün-

streifen von mind. 1 m Breite entlang der Straßenführung vorzusehen. Somit ist die Versickerung von 

Niederschlagswasser (Schlagwetter) und die Pflanzung von Bäumen mit Ausbreitung der Baumwurzeln 

in Längsrichtung möglich. Grünstreifen statt mobile Betonsockel ! Bei Leitungsverlegungen im Tiefbau ist 

darauf zu achten, daß diese möglichst unter die versiegelten Flächen verlegt werden. Damit bleibt die 

Möglichkeit zur Pflanzung von großkronigen Bäumen in den offenen Randbereichen bestehen. 

9) Großkronige, heimische Bäume in den Ort! Vor allem im Verkehrsraum besteht 
noch viel Potenzial. Problemlos schon im Herbst umsetzbar. 

 

Lustenau wächst und baut. Die Infrastruktur kommt kaum mit. Vor allem die Kindergärten/Schulen sind 

gleich nach Eröffnung schon wieder voll. Das Land propagiert: aufstocken, dazubauen, sanieren. Lus-

tenau baut Bildungsinfrastruktur im Bungalowstil ohne Unterkellerung. Deshalb braucht es unentwegt 

neue Bodenkäufe und Neubauten. Kindergarten Weiler frisch saniert, einstöckig im Umfeld von 3-stöcki-

gen Häusern. Rotkreuzcampus ebenfalls, Kindergarten am Schlatt usw. Positivbeispiel Mittelschule Ha-

senfeld: unterkellert mit Musikzimmer, Heimat für Rassekleintierzuchtverein. ObstGartenbauverein, Ge-

sangverein. Wir brauchen bodensparende Bauweisen mit Unterkellerung und mehrstöckigem Aufbau. 

Das macht Sinn trotz höherer Kosten - aber weniger Bodenverbrauch und langfristig vielfältiger Nut-

zungsmöglichkeiten. Dachbegrünung bei Flachdach muß Vorschrift und Standard werden - z.B. in Zürich 

seit 1991 Vorschrift! Interessenten schick ich nach Hohenems - dort bekommen sie eine Superberatung. 

Wird zur Kenntnis genommen, 

nachgelagerte Ebene REP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen, 

nachgelagerte Ebene REP 
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10) Infrastrukturprojekte müssen unterkellert und mehrstöckig ausgeführt werden 
unter Berücksichtigung der Lichtbedürfnisse der Anrainer. Flächdächer sind ver-
pflichtend begrünt und möglichst als begehbare Terrasse auszuführen und mit 
Energiegewinnung. 
 

Unser Bahnhof liegt am Siedlungsrand. Negativ für Personentransport - positiv für Gütertransport. Er 

liegt an der internationalen Verbindung Schweiz - Deutschland. In unmittelbarer Nähe befinden sich In-

dustriebetriebe wie Blum und Alpla, das Industriegebiet Hard, sowie Recycling Loacker mit 

Mülltransporten nach Buchs. Ein zweigleisiger Ausbau ist vorgesehen. Endlich! Die Flächen sind entspre-

chend gewidmet.Gespräche mit den Industriebetrieben sind nötig um Schienenanschluß zu propagieren. 

In der Folge muß die notwendige Infrastruktur von den ÖBB mit Nachdruck eingefordert werden. Es 

braucht dazu Zusammenarbeit und eine politische Haltung wie sie die Bürgermeister von Bregenz, Lau-

terach, Wolfurt gerade vorleben. Es eilt! 

11) Das Industriegebiet am Bahnhof mit großem Zukunftspotential, erfordert Dia-
log mit den danebenliegenden Industriebetrieben. Gleisanschlüsse und entspre-
chende Infrastruktur wird durch den REP von den ÖBB eingefordert. 

 

Der Friedhof Hasenfeld ist die ganze Nacht durchgehend vollkommen ausgeleuchtet. Wenn Anrainer 

nachts zum Fenster hinausschauen berichten sie vom Eindruck eines Luftwaffenstützpunktes. Das Ge-

lände wäre praktisch eine dunkle Grünzone innerhalb des Ortes. 60% der Insekten sind nachtaktiv, 30% 

der Säugetiere. Wir haben eine Energiekrise. Mir sind keine Berichte über Belästigungen bei dunklen 

Friedhöfen bekannt. Auch die Beleuchtung am Siedlungsrand, z.B. von Bauernhöfen oder dem neuen 

Industriegebiet gehört geregelt und massiv reduziert bzw. ausgeschaltet.  

12) Die Beleuchtung am Friedhof Hasenfeld ist auszuschalten, ebenso bei Bauern-
höfen und im zukünftigen Industriegebiet im Übergang zur Riedlandschaft.  
 

Es fehlen dem Normalbürger oft das Fachwissen, Information und Möglichkeiten über die Notwendig-

keit von umweltgerechter Außengestaltung. Deshalb sollte die Aktion vom damaligen "Lebensraum Lus-

tenau" (1987) wieder aktiviert werden: Jeder Häuslebauer, optimal wäre jeder Hausbesitzer, kann bei 

der Gemeinde zu einem geringen Unkostenbeitrag ca. eine Stunde Beratung eines Landschaftsplaners 

(der vom Umweltausschuß ausgewählt wird) in Anspruch nehmen. (Plan bereithalten!) 

Entspricht den Planungsgrundsätzen, Dach-

begrünung und Energiegewinnung (§12 Abs. 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleisanschlussthema auf Ebene REP in §15 

Abs. 8 ergänzen; Korridor Gleistrassee im 

Plan enthalten (Recycling Loacker) 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen, 

nachgelagerte Ebene REP 
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13) Aktion "Naturnahe Gartengestaltung". Die Gemeinde stellt jedem "Häusle-
bauer" - Hausbesitzer einen Landschaftsplaner für eine einstündige Beratung zu ei-
nem geringen Unkostenbeitrag zur Verfügung. 
 

Die Informationspolitik der Gemeinde an die Bevölkerung ist miserabel. Großprojekte wie RHESI-Rhein-

regulierung, S18 CP Autobahn, Zukunftschancen im Industriegebiet Bahnhof durch Gleisausbau, werden 

maximal in einer Gemeindeblattinfo zur Sprache gebracht. Diese Milliardenprojekte werden umgesetzt 
ohne Bürgerversammlungen, Webseiten Information, ohne Gemeinschaftsarbeit auf Augenhöhe. Dieser 

fehlende Dialog hinterläßt den Eindruck einer Hinterzimmerpolitik und erzeugt bei den Bürgern Ohn-

macht und Resignation. Es braucht strukturierte Bürgerbeteiligung! 

14) Wichtige Gemeindeprojekte (RHESI, S18 CP, Infrastrukturbauten) werden künf-
tig bei Planung in öffentlichen Gemeindeversammlungen präsentiert und im öffent-
lichen Dialog mit den Bürgern weiterentwickelt. 

 

Bodenkäufe der Gemeinde sind positiv zu bewerten. Leider werden sie großteils nur für die Erstellung 

von Infrastrukturprojekten verwendet. Grundkäufe werden zu oft an Investoren und Projektentwickler 

weitergereicht. Eine vorausschauende Sicherung von Grünraumfeldern mit mind. 2.000 m2 statt Baufel-

dern ist notwendig. Friedhöfe und mit altem Baumbestand gesäumte breitere Gehwege sind wertvoll 

aber nicht als großzügige grüne Aufenthaltsräume zu bewerten. Auffallendenstes Beispiel ist der beste-

hende Kiesparkplatz neben dem blauen Platz der zur Bebauung freigegeben ist. Es ist der noch einzige 

Platz in ganz Lustenau, der alle Anforderungen für einen großzügigen grünen Park erfüllen würde. Lage 

mitten im Zentrum, verkehrsfrei, umrahmt von alten, gepflegten Bürgerhäusern, schützenswerter 

Baum-Altbestand von Normanntanne, Ginkgo, LInde, Eiche, Buche, mit relativ freier Öffnung nach Wes-

ten. Als Park wäre weiterhin der Standplatz der traditionellen Kilbi möglich. 

15) Erstellung von kinderfreundlichen Großparks mit Teich und kleinem Kaffee mit 
Gartenwirtschaft wird in jedem Quartier umgesetzt. Unterkellert für Nutzung als 
Spielraum für Kinder inkl. Kinderbücherei)  
 

Wird zur Kenntnis genommen, 

nachgelagerte Ebene REP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen; 

siehe § 39 Abs. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe 2 
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5. Rückmeldungen «FPÖ Lustenau» 
 

Rückmeldung Erwägung 

1 Häufig wird das Wort "schnellstmöglich" verwendet; die Formulierung soll überprüft 
werden 

Wird diskutiert/überprüft 

2 In den 4 Dichtekategorien muss klar erkennbar sein, dass die Geschoßzahl vom dich-
ten über das lockere bis zum sehr lockeren Wohngebiet abnimmt 

Diskussionspunkt am PA vom 30.11.2022 

3 Die erhaltenswerten Gebäude sind nicht nachvollziehbar Dabei handelt es sich um denkmalgeschützte und denk-

malwürdige Objekte gem. Bundesdenkmalamt; zur Kon-

kretisierung wird das «Ortsbildinventar» im REP er-

wähnt.  

4 Höhe von Einfriedungen und Hecken wird durch Sichtfenster beschränkt, definiert 
durch das Strassen- und Baugesetz 

Wird zur Kenntnis genommen 

5 Formulierung Umsetzung mittels Beratung, Förderung, Bebauungspläne, etc. prüfen Wird zur Kenntnis genommen 

6 Formulierung neue Dächer sollen mit Photovoltaik oder Solar ausgestattet werden 
prüfen; Stichworte: Entscheidungsfreiheit des Bauherrn und Verfügbarkeit 

Wird diskutiert/überprüft 

7 Publikumsintensive Veranstaltungsstätten, Widmung? Entspricht nicht den Grundsät-
zen! 

Wird zur Kenntnis genommen 

8 Formulierung Übernahme Privatstraßen; Vorgabe gegen Bestandsbeschluss Siehe Frage 19 «Die Grünen» und Korrektur im REP 

9 Reinvestitionsplan auch für Kanalnetz Wird ergänzt 

10 Mobilitätsmasterplan 2030? Prognosen Asfinag gelten! Wird zur Kenntnis genommen 

11 Fahrverbot motorisierter Individualverkehr auf Hofsteigstraße soll geprüft werden; 
Gesamtkonzept entscheidend 

Wird zur Kenntnis genommen 

12 Auf den Sammelstraßen gilt Tempo 40, auf den Erschließungsstraßen Tempo 
30 km/ h (Umsetzung Frühjahr 2022 geplant) und in ruhigen Wohnstraßen ist 
künftig Tempo 20 zu prüfen. Nein 

Wird zur Kenntnis genommen 
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13 Begegnungszonen 4 NEIN - Strassen- u. Wegekonzept Auch hier kann Grundsatz was in den REP aufgenommen 

wird und was nicht diskutiert werden. 

14 Bahntrasse Loacker; FPÖ Antrag wurde abgelehnt Wird zur Kenntnis genommen 

15 Koblacher Kanal als erholungsorientierter Freiraum einplanen Wird ergänzt 

16 Verlauf L44 überdenken; Route über Heiterespange anschliessen;  Wird geprüft 

 
 

6. Rückmeldungen Roswith Bösch, 17.09.2022 

Anhang, wurden ebenso im Zielfindungsprozess berücksichtigt 
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